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Der vorliegende Jahresbericht soll Ihnen einen Ein-

druck über das Arbeitsjahr 2015 und die Aufgaben-

vielfalt der Ärztekammer für Tirol vermitteln.

Als Körperschaft öffentlichen Rechts eingerichtet ist 

es ihre Aufgabe, die gemeinsamen beruflichen, sozi-

alen und wirtschaftlichen Interessen der Ärzte zu 

fördern sowie für die Wahrung des ärztlichen Berufs- 

und Standesansehens und der Einhaltung der ärztli-

chen Berufs- und Standespflichten zu sorgen.

Diese Definition gibt vor, dass es neben der Vertre-

tung der gemeinsamen Interessen der Standesange-

hörigen auch behördliche Aufgaben zu erfüllen gilt. 

Innerhalb dieser Behördenfunktion bindet die War-

tung der Standesliste im Auftrag der Österreichischen 

Ärztekammer viele Kräfte. Neben der Standesführung 

gehört es auch zu den Aufgaben einer Länderkammer 

die Bundesärztekammer bei der Anerkennung der 

Ausbildungsstätten und bei der Zuerkennung der 

Arztdiplome zu unterstützen. Gerade im Bereich der 

postpromotionellen Ausbildung galt es im Jahr 2015 

zum Teil sehr schwierige Herausforderungen zu be-

wältigen. Schließlich waren die neuen ausbildungs-

rechtlichen Vorgaben einer großen Ausbildungsno-

velle umzusetzen. Eine Aufgabe, die uns auch im 

laufenden Jahr noch intensiv beschäftigen wird. 

Die Kurien waren in ihren autonomen Bereichen mit 

Themen befasst, die für die Mitglieder große Bedeu-

tung haben werden. So hat die Kurie der niedergelas-

senen Ärzte einen Honorarabschluss mit der Tiroler 

Gebietskrankenkasse abgeschlossen, der für drei 

Jahre gelten wird. Bei den angestellten Ärzten war es 

besonders das neu zu verhandelnde Gehaltsschema 

für alle Spitalsärzte, das als ersten Schritt eine Über-

gangslösung und Gehaltsverbesserungen für 2015 

Sehr geehrte Frau Kollegin, 
  sehr geehrter Herr Kollege!

gebracht hat, dessen finaler Abschluss die Verhandler 

der Kurie der angestellten Ärzte aber auch noch im 

Jahr 2016 intensiv beschäftigen wird. Gemeinsam für 

alle Kammermitglieder wird der Wohlfahrtsfonds, in 

dem auch die Tiroler Zahnärztinnen und Zahnärzte 

Mitglieder sind, verwaltet, und das Fondskapital si-

cher veranlagt. Eine Aufgabe, die gerade in Zeiten 

einer globalen Wirtschaftsflaute größte Sorgfalt und 

Umsicht verlangt.

In allen Einrichtungen der Ärztekammer für Tirol 

bemühen sich die gewählten Funktionäre und die 

Mitarbeiter im Kammeramt, die zentralen, gemein-

samen Anliegen der Ärzteschaft effizient und nach-

haltig zu vertreten. 

Neben der kollektiven Interessenvertretung und der 

Erfüllung der behördlichen Agenden sieht die Ärzte-

kammer eine vordringliche Aufgabe auch darin, all-

gemeine Serviceleistungen wie auch individuelle 

Beratungen für den einzelnen Arzt anzubieten. 

An dieser Stelle darf ich allen Funktionärinnen und 

Funktionären, die neben ihrem Arztberuf noch Zeit 

für die Vertretung ihrer Kolleginnen und Kollegen 

aufbringen, sowie den Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern des Kammeramtes für ihr ambitioniertes 

Eintreten für die Anliegen und Bedürfnisse unserer 

Kammermitglieder herzlich danken.

Mit kollegialer Hochachtung

Der Präsident

Dr. Artur WECHSELBERGER

VORWORT
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DIE FUNKTIONÄRE DER ÄRZTEKAMMER FÜR TIROL

Präsident
Dr. Artur WECHSELBERGER

1. Vizepräsident
Dr. Stefan KASTNER

Vizepräsident (Kurienobmann)
Dr. Ludwig GRUBER

Vizepräsident (Kurienobmann)
Dr. Momen RADI

Finanzreferent 
Dr. Franz GRÖSSWANG

Stv. Finanzreferent 
Ao. Univ.-Prof. Dr. Christoph BREZINKA

Kurie der niedergelassenen Ärzte
Obmann: VP Dr. Momen RADI
1. Stv.: MR Dr. Doris SCHÖPF
2. Stv.: Dr. Edgar WUTSCHER

Kurie der angestellten Ärzte
Obmann: VP Dr. Ludwig GRUBER
1. Stv.: Dr. Doris PECIVAL
2. Stv.: Doz. Prim. Dr. Rudolf KNAPP

Referat für Amtsärzte
Referentin: Dr. Anita LUCKNER-HORNISCHER
Co-Referent: Dr. Hans-Peter RAMMER

Referat für Arbeitsmedizin 
Referent: Univ.-Doz. Dr. Andreas NEHER
Co-Referentin: Dr. Susanne ZITTERL-MAIR

Referat für Ärztinnen
Referentin: Dr. Susanne ZITTERL-MAIR
Co-Referentin: Dr. Diana HENNERBICHLER

Referat für Arztprüfungen
Referentin: Dr. Gudrun SEIWALD
Co-Referent: Dr. Dieter PERKHOFER

Referat für Belegärzte
Referent: Dr. Richard BILGERI
Co-Referent: MR Dr. Wolfgang OBERTHALER, M.Sc.
Co-Referent: VP Dr. Momen RADI

Referat für den Bereitschaftsdienst Ibk.-Stadt
Referent: Dr. Karl Heinz MÖLTZNER

Referat für Berufsberatung
Referent: Dr. Stefan PELLEGRINI
Co-Referentin: Dr. Lisa FISCHER
Co-Referentin: Dr. Laura KÜHNELT-LEDDIHN

EDV-Referat
Referent: Dr. Peter SEEWALD
Co-Referent: Dr. Andreas STRASSER

Fortbildungsreferat
Referent: Dr. Edgar WUTSCHER

Referat für Gender Mainstreaming
Referent: Dr. Antonius Andreas NIEHOFF
Co-Referentin: Dr. Martina GÄRTNER-OBERTHALER

Referat für Geriatrie
Referent: Dr. Ludwig GRUBER
Co-Referent: Prim. Univ.-Doz. Dr. Klaus BEREK
Co-Referentin: Univ.-Prof. Prim. Dir. Dr. 
Monika LECHLEITNER

Referat für Gutachterärzte
Referentin: Dr. Edda AMBACH
Co-Referentin: Dr. Regina PRUNNLECHNER
Co-Referent: Ao. Univ.-Prof. Dr. Christoph BREZINKA
Co-Referent: Mag. Dr. Peter GAMPER

Referat für Hausapotheken führende Ärzte
Referent: MR Dr. Klaus SCHWEITZER

Referat für extramurale Heim- und
Hauskrankenpflege
Referent: Dr. Christian REITAN
Co-Referentin: MR Dr. Doris SCHÖPF

Hochschulreferat
Referent: Ao. Univ.-Prof. Dr. Gerhard LUEF
Co-Referent: Ao. Univ.-Prof. Dr. Christoph BREZINKA
Co-Referent: VP Ao. Univ.-Prof. Dr. Thomas LUGER
Co-Referent: Dr. Bernhard NILICA

Impfreferat
Referentin: Dr. Claudia MÜLLER-ULLHOFEN
Co-Referent: Dr. Christian HILKENMEIER

Referat für klinische Prüfungen
Referent: Dr. Holger BAUMGARTNER
Co-Referent: Ao. Univ.-Prof. Dr. Gerhard LUEF

Referat für Komplementärmedizin
Referentin: MR Dr. Doris SCHÖPF
Co-Referent: Dr. Werner KNOFLACH
Co-Referent: Ao. Univ.-Prof. Dr. Andreas SCHLAGER

Die Funktionäre  
der Ärztekammer für Tirol
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Referat für Konsiliarärzte
Referent: MR Dr. Hannes PICKER

Referat für Kurärzte
Referent: MR Dr. Markus HUBER

Landärztereferat
Referent: Dr. Wilfried NOISTERNIG
Co-Referent: Dr. Bruno BLETZACHER
Co-Referent: MR Dr. Klaus SCHWEITZER

Referat für Lehre in der
Allgemeinmedizin
Referent: Hon.-Prof. MR Dr. Peter KUFNER

Referat für Lehrpraxen
Referent: MR Dr. Arnold PURI-JOBI

Referat für Militärärzte
Referent: Oberst MR Dr. Robert SIEF
Co-Referent: ObstltA Dr. Andreas MAYR

Referat für Notfall- und Rettungsdienste 
sowie Katastrophenmedizin
Referent: Dr. Edgar WUTSCHER

Pressereferat
Referent: Präsident Dr. Artur WECHSELBERGER
Co-Referent: VP Dr. Ludwig GRUBER
Co-Referent: VP Dr. Stefan KASTNER
Co-Referent: VP Dr. Momen RADI

Referat für Palliativmedizin
Referent: VP Dr. Ludwig GRUBER
Co-Referent: MR Dr. Reinhold MITTEREGGER, M.Sc.
Co-Referent: Ao. Univ.-Prof. Dr. Reinhard STAUDER, M.Sc.
Co-Referent: Doz. Prim. Dr. August ZABERNIGG

Referat für pensionierte Ärzte
Referent: OMR Dr. Friedrich MEHNERT
Co-Referent: MR Dr. Werner MOLL

Referat für Präventivmedizin
Referent: VP Dr. Ludwig GRUBER

Referat für Primarärzte
Referent: Univ.-Doz. Prim. Dr. Peter SANDBICHLER
Co-Referent: Prim. Dr. Burghard ABENDSTEIN
Co-Referent: Univ.-Doz. Prim. Dr. Klaus BEREK
Co-Referent: Doz. Prim. Dr. Rudolf KNAPP

Referat für Private Krankenanstalten
Referent: Dr. Franz GRÖSSWANG

Referat für Psychosoziale, -somatische und
-therapeutische Medizin
Referent: Dr. Joachim STRAUSS
Co-Referentin: Dr. Patricia ELLER
Co-Referentin: Dr. Maria Magdalena GRÜNEWALD
Co-Referent: Dr. Manfred MÜLLER, M.Sc.
Co-Referent: Dr. Harald OBERBAUER
Co-Referent: Dr. Thomas POST
Co-Referentin: Dr. Brunhilde WURM

Referat für Qualitätssicherung
Referent: Präsident Dr. Artur WECHSELBERGER
Co-Referent: VP Dr. Momen RADI

Referat für Erkrankungen des rheumatischen 
Formenkreises
Referent: Ao. Univ.-Prof. DDr. Manfred HEROLD
Co-Referent: Dr. Wolfgang HALDER

Referat für Schmerzmedizin
Referent: Ao. Univ.-Prof. Dr. Andreas SCHLAGER
Co-Referent: MR Dr. Ulrich BRANDL
Co-Referent: Dr. Wilhelm KANTNER-RUMPLMAIR
Co-Referentin: Dr. Elisabeth MEDICUS

Referat für Schulärzte
Referentin: Dr. Claudia MARK

Referat für Sexualmedizin
Referentin: Dr. Doris PECIVAL
Co-Referent: Dr. Dieter KÖLLE, M.Sc.

Referat für Sportmedizin
Referent: OMR Dr. Erwin ZANIER
Co-Referent: Dr. Clemens BURGSTALLER
Co-Referent: Dr. Bernd MICHLMAYR

Referat für Sprengelärzte
Referent: Dr. Edgar WUTSCHER
Co-Referent: MR Dr. Klaus SCHWEITZER

Referat für Stationsärzte
Referent: Dr. Wilhelm HOFER

Referat für Steuerangelegenheiten
Referent: Dr. Peter HUBER

Referat für Suchtmedizin
Referentin: Dr. Adelheid BISCHOF
Co-Referent: Dr. Ekkehard MADLUNG-KRATZER
Co-Referent: Univ.-Doz. Prim. Dir. Dr. Carl 
Hermann MILLER

Referat für Ultraschalldiagnostik
Referent: Univ.-Doz. Prim. Dr. Rudolf KNAPP

Referat für Umweltschutz
Referent: Dr. Heinz FUCHSIG

Referat für Verkehrsmedizin
Referentin: Ao. Univ.-Prof. Dr. Ilsemarie KURZTHALER
Co-Referent: Dr. Franz KATZGRABER

Wahlärztereferat
Referent: VP Dr. Momen RADI

Referat für Wohnsitzärzte
Referentin: Dr. Barbara BRAUNSPERGER

DIE FUNKTIONÄRE DER ÄRZTEKAMMER FÜR TIROL
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GREMIEN DER ÄRZTEKAMMER FÜR TIROL

Vorstand

Gremien der  
Ärztekammer für Tirol

Ao. Univ.-Prof. Dr.  
Christoph Brezinka

FA für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe

MR Dr. Christian Dengg

Arzt für Allgemeinmedizin

Dr. Franz Größwang

Arzt für Allgemeinmedizin

VP Dr. Ludwig Franz Gruber

FA für Innere Medizin

Dr. Gregor Henkel

FA für Urologie

Dr. Peter Huber

FA für Zahn-, Mund- u. Kieferheil-
kunde/Arzt für Allgemeinmedizin

VP Dr. Stefan Kastner

FA für Chirurgie

Univ.-Doz. Prim. Dr.  
Rudolf Knapp

FA für Radiologie

Ao. Univ.-Prof. Dr. Gerhard Luef

FA für Neurologie u. Psychiatrie

Ao. Univ.-Prof. Dr.  
Thomas Josef Luger

FA für Anästhesiologie und 
Intensivmedizin

Dr. Michaela  
Lumaßegger-Neher

Turnusärztin

Dr. Doris Pecival

Turnusärztin

VP Dr. Momen Radi

FA für Innere Medizin

MR Dr. Doris Schöpf

Ärztin für Allgemeinmedizin

MR Dr. Klaus Schweitzer

Arzt für Allgemeinmedizin

Ao. Univ.-Prof. Dr.  
Martin Tiefenthaler

FA für Innere Medizin

MR Dr. Andrea Waitz-Penz

FÄ für Frauenheilkunde u. 
Geburtshilfe

Präs. Dr. Artur Wechselberger

Arzt für Allgemeinmedizin

Dr. Dominik Wildauer

Turnusarzt

Dr. Edgar Wutscher

Arzt für Allgemeinmedizin

OMR Dr. Erwin Zanier

Arzt für Allgemeinmedizin
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Kassen- und Honorarausschuss

Dr. Bruno BLETZACHER, MR Dr. Petra LUGGER, M.Sc.,  

VP Dr. Momen RADI, MR Dr. Doris SCHÖPF, MR Dr. Klaus 

SCHWEITZER, MR Dr. Andrea WAITZ-PENZ, Präsident  

Dr. Artur WECHSELBERGER, Dr. Erich WIMMER,  

Dr. Edgar WUTSCHER

Niederlassungsausschuss

MR Dr. Christian DENGG, VP Dr. Ludwig GRUBER, VP Dr. 

Stefan KASTNER, Dr. Othmar LUDWICZEK, Ao. Univ.-Prof. 

Dr. Gerhard LUEF, MR Dr. Petra LUGGER, Dr. Hannes  

NEUWIRT, Dr. Matthias NIESCHER, Dr. Harald OBERBAU-

ER, Dr. Peter OBRIST, Dr. Stefan PELLEGRINI, Dr. Birgit  

PO LASCHEK, VP Dr. Momen RADI, Dr. Angelika Senn, 

Präsident Dr. Artur WECHSEL BERGER, OMR Dr. Erwin 

ZANIER

Ausschuss für ärztliche Ausbildung

Vorsitzender VP Dr. Stefan KASTNER, Stellver treterin Dr. 

Doris PECIVAL, Prim. Univ.-Doz. Dr. Klaus BEREK,  

Dr. Clemens BURGSTALLER, Dr. Gabriele GAMERITH,  

VP Dr. Ludwig GRUBER, Dr. Klaus KELLER, Dr. Maria Mag-

dalena KRISMER, Ao. Univ.-Prof. Dr. Gerhard LUEF, Dr. 

Bernhard NILICA ,  Dr. Birgit POLASCHEK, MR  

Dr. Arnold PURI-JOBI, Dr. Elisabeth SCHÖPF, Präsident Dr. 

Artur WECHSELBERGER, Dr. Herta ZELLNER

Verwaltungsausschuss

Vorsitzender OMR Dr. Erwin ZANIER, stv. Vorsitzender Dr. 

Gregor HENKEL, Dr.  Barbara BRAUNSPERGER,  

Dr. Clemens BURGSTALLER, Dr. Franz GRÖSSWANG,  

Dr. Maria Magdalena KRISMER, MR Dr. Werner MOLL, VP 

Dr. Momen RADI, Dr. Elisabeth SCHÖPF, Präsident Dr. 

Artur WECHSELBERGER, Zahnärztl. Vertreter: MR Dr. 

Wolfgang KOPP, VP MR DDr. Paul HOUGNON

Schlichtungsausschuss Streitigkeiten 
unter Ärzten

Vorsitzender OMR Dr. Friedrich MEHNERT, Stellvertreter 

MR Dr. Josef NÖBL, Beisitzerin: Dr. Edda AMBACH,  

MR Dr. Ulrich BRANDL, MR Dr. Petra LUGGER, M.Sc.,  

MR Dr. Ernst ZANGERL

Komitee für Medizinalrat titelverleihung

Vorsitzender OMR Dr. Friedrich MEHNERT, MR Dr. Karl 

Heinz MÖLTZNER, MR Dr. Doris SCHÖPF, MR Dr. Reinhard 

SCHÖPF, Präsident Dr. Artur WECHSELBERGER

Redaktionskollegium

Ao. Univ.-Prof. Dr. Christoph BREZINKA, VP Dr. Ludwig 

GRUBER, VP Dr. Stefan KASTNER, Ao. Univ.-Prof. Dr. 

Gerhard LUEF, Präsident Dr. Artur WECHSELBERGER 

Kurienversammlung 
der angestellten Ärzte

Kurienobmann VP Dr. Franz Ludwig GRUBER, 1. Stv.  

Dr. Doris PECIVAL, 2. Stv. Doz. Prim. Dr. Rudolf KNAPP, 

Prim. Dr. Burghard ABENDSTEIN, Doz. Dr. Tanja  

BAMMER, Ao. Univ.-Prof. Dr. Christoph BREZINKA,  

Dr. Clemens BURGSTALLER, Dr. Gabriele GAMERITH, 

Dr. Verena GLÖTZER, Dr. Georg HAIM, Dr. Johanna 

KANTNER, VP Dr. Stefan KASTNER, Dr. Klaus KELLER, 

Dr. Maria Magdalena KRISMER, Ao. Univ.-Prof. Prim. 

Dir. Dr. Monika LECHLEITNER, Ao. Univ.-Prof. Dr.  

Gerhard LUEF, Ao. Univ.-Prof. Dr. Thomas Josef LUGER, 

Dr. Michaela LUMASSEGGER-NEHER, Dr. Hannes  

NEUWIRT, Dr. Bernhard NILICA, Dr. Tobias ÖRLEY, Dr. 

Wolfram PAWELKA, Dr. Thomas POST, Dr. Elisabeth 

SCHÖPF, Prof. Dr. Jörg STEIN, Ao. Univ.-Prof. Dr. Werner 

STREIF, Ao. Univ.-Prof. Dr. Martin TIEFENTHALER,  

Dr. Raphaela TROJER, Dr. Dominik WILDAUER,  

Dr. Herta ZELLNER

Kurienversammlung 
der niedergelassenen Ärzte

Kurienobmann VP Dr. Momen RADI, 1. Stv. MR  

Dr. Doris SCHÖPF, 2. Stv. Dr. Edgar WUTSCHER, Dr. 

Barbara BRAUNSPERGER, MR Dr. Christian DENGG, Dr. 

Franz GRÖSSWANG, Dr. Gregor HENKEL, Dr. Peter 

HUBER, MR Dr. Reinhold Franz MITTEREGGER, M.Sc.,  

Dr. Christian MOLL, Dr. Matthias NIESCHER, Dr.  

Peter OBRIST, MR Dr. Klaus SCHWEITZER, Dr. Christoph 

VERGEINER, Dr. Andrea WAITZ-PENZ, Präsident Dr. 

Artur WECHSELBERGER, Dr. Erich WIMMER, Dr.  

Christoph WÖRNER, OMR Dr. Erwin ZANIER

Bezirksärztevertreter

Imst: MR Dr. Maria Aloisia BRAUN; Ibk.-Stadt: MR  

Dr. Heinrich FRISCHAUF; Kufstein: Dr. Gregor HENKEL; 

Kitzbühel: MR Dr. Reinhold MITTEREGGER, M.Sc.; 

Reutte: MR Dr. Reinhold PRÖLL; Schwaz: Dr. Wolfgang 

BERGER; Landeck: Dr. Peter OBRIST; Ibk.-Land: MR Dr. 

Klaus SCHWEITZER; Lienz: Dr. Peter ZANIER

GREMIEN DER ÄRZTEKAMMER FÜR TIROL
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DAS KAMMERAMT DER ÄRZTEKAMMER FÜR TIROL

Beratung und Betreuung der 
 Mitglieder der Ärztekammer   
für Tirol

Telefonische Beratung
Im Berichtszeitraum wurden ca. 90.000 telefonische 

Beratungen von den 30 Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern der Ärztekammer für Tirol durchgeführt. 

Insgesamt wurden ca. 2500 Stunden an telefonischer 

Beratungszeit von den Mitarbeitern der Ärztekammer 

erbracht. Dies bedeutet, dass alle Mitarbeiter der 

Ärztekammer für Tirol im Durchschnitt 83,3 Stunden 

netto an telefonischer Beratungszeit aufgewendet 

haben. 

Das Kammeramt der  
Ärztekammer für Tirol

PRÄSIDENT

KAMMERAMTSDIREKTOR

Rechnungswesen Kammer
Info-Point/Büroverwaltung

Personal/Fortbildung

Abteilung Kurie  
der niedergelas - 

senen Ärzte

Abteilung Kurie  
der angestellten  

Ärzte 

Servicestelle 
EDV

Abteilung 
Wohlfahrtsfonds

Servicestelle 
Recht

Persönliche Beratung
An den Arbeitstagen Montag bis Freitag werden je-

weils ca. 25 bis 30 Mitglieder, Patienten usw. persön-

lich in den Räumen der Ärztekammer beraten.

Abteilung  
Wahlfahrtsfonds

Immobilien
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GEMELDETE ÄRZTE AM

01.01.2015 01.01.2016

NIEDERGELASSENE ÄRZTE

Approbierte Ärzte 5 5

Ärzte für Allgemeinmedizin 477 471

Fachärzte 724 737

Ärzte für Allgemeinmedizin + Fachärzte 94 100

WOHNSITZÄRZTE

Wohnsitzärzte 203 223

ANGESTELLTE ÄRZTE

Approbierte Ärzte 6 4

Ärzte für Allgemeinmedizin 217 243

Fachärzte 1045 1110

Turnusärzte 853 846

Ärzte für Allgemeinmedizin + Fachärzte 51 50

AUSLÄNDISCHE ÄRZTE

Ausländische Ärzte 5 4

GESAMTÄRZTESTAND 3680 3793

AO. KAMMERANGEHÖRIGE 823 848

Ärztestand 2015

ÄRZTESTAND 2015

3620

3638

3656

3674

3692

3710

3728

3746

3764

3782

3800

01.01.2015 01.01.2016
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72 %
28 %

79 %

21 %

ÄRZTESTAND 2015

 Durchschnittsalter § 2-Kassenärzte (Allgemeinmedizin)

Anteil Männer/Frauen bei allen Ärzten

 Durchschnittsalter der angestellten ÄrzteDurchschnittsalter der niedergelassenen Ärzte

Anteil Männer/Frauen bei niedergelassenen 
Ärzten mit § 2-Kassenvertrag

Anteil Männer/Frauen bei allen 
niedergelassenen Ärzten

n 39 und jünger

n 40–44

n 45–49

n 50–54

n 55–59

n 60–64

n 65 und älter

16 %

6 %

25 %

19 %

14 %

19 %

1 %

n 39 und jünger

n 40–44

n 45–49

n 50–54

n 55–59

n 60–64

n 65 und älter20 %

20 %

13 %

10 % 9 %

11 %

17 %

19 %

12 %

11 %

13 %

16 %
22 %

6 %

n 39 und jünger

n 40–44

n 45–49

n 50–54

n 55–59

n 60–64

n 65 und älter

n M    n W

55 %

45 %
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56 %

44 %

ZAHLEN UND FAKTEN

Erstanmeldungen 172

Streichungen (inkl. Todesfälle) 184

Zugänge von anderen Bundesländern 83

Abgänge in andere Bundesländer 46

Zugänge a.o. Kammerangehörige 343

Abgänge a.o. Kammerangehörige 318

Aktive Freie Dienstleister 53

Praxiseröffnungen 66

Praxiszurücklegungen 54

Gesamtzahl der Veränderungen 6571

 Ärzteliste

Die Österreichische Ärztekammer hat in Zusammenarbeit mit den Ärztekammern in den Bundesländern die 

Liste der zur Berufsausübung berechtigten ÄrztInnen zu führen. Diese Tätigkeit wird in der Ärztekammer für 

Tirol über die Standesführung abgewickelt, wobei sämtliche relevanten Ärztedaten erhoben und verarbeitet 

werden.

Auszeichnungen von Ärzten

Obermedizinalrat/Medizinalrat:
14 Medizinalräte

1 Obermedizinalrat

Ehrungen:
42 Paracelsusmedaille (Ärzte)

Anteil Männer/Frauen bei allen Turnusärzten Anteil Männer/Frauen bei allen angestellten Fachärzten

ÄRZTESTAND 2015

45 %

55 %
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DIE WICHTIGSTEN GREMIEN DER ÄRZTEKAMMER 

ÜBERSICHT ÜBER DIE SITZUNGEN 2015

Kammervorstand 11

Vollversammlung 2

Erweiterte Vollversammlung 2

Präsidium 3

Kurienversammlung der angestellten Ärzte 5

Kurienversammlung der niedergelassenen Ärzte 5

Verwaltungsausschuss des Wohlfahrtsfonds 11

Ausschuss für Ausbildungsangelegenheiten 3

Niederlassungsausschuss 3

Die wichtigsten Gremien  
der Ärztekammer
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DIE WICHTIGSTEN GREMIEN DER ÄRZTEKAMMER 

Verwaltungsausschuss 

Die erforderlichen Beschlüsse zur Verwaltung des Wohl-

fahrtsfondsvermögens wurden in 11 Sitzungen des 

Jahres 2015 getroffen.

Einhebung von Wohlfahrtsfonds -
beiträgen (ca. € 34,4 Mio.) 

•  Freiwillige Beiträge (erhöhte freiw. Krankenvers.) 

 18 Neuzugänge (Bestand: 659 Mitglieder)

•  Ermäßigungs- und Befreiungsansuchen 

161 Ermäßigungen u. 226 Befreiungen

•  Nachkauf von Versicherungszeiten 

63 Personen

•  Exekutionsverfahren  

2 Exekutionsbescheide

Auszahlung von Versorgungs leistungen 
(ca. € 28,3 Mio.)

•  Altersversorgung (79 Neuzugänge)

•  Invaliditätsversorgung (10 Neuzugänge)

• Kinderunterstützung (41 Personen)

•  Witwenversorgung (18 Personen)

• Waisenversorgung (18 Personen)

•  Todesfallbeihilfe (19 Personen)

• Notstandsunterstützungen (1 Person)

Auszahlung von Unterstützungs-
leistungen (€ 2,3 Mio.)

•  Krankenunterstützung

•  Erhöhte freiwillige Krankenversicherung

•  Mutterschutz/Karenz (125 Personen)

Veranlagung des  
Wohlfahrtsfondsvermögens

Immobilien
Die Ärztekammer für Tirol investiert vor allem in Ge-

werbeobjekte und Wohnimmobilien in Tirol, Salzburg, 

Oberösterreich, Steiermark, Kärnten und Wien, wobei 

größter Wert auf hervorragende Lagen gelegt wird. 

Dementsprechend hat die Ärztekammer für Tirol ein 

attraktives Immobilienportfolio aufgebaut, das aktuell 

einen Buchwert von vorl. € 165,2 Mio. umfasst. Die daraus 

erwirtschafteten Mieteinnahmen belaufen sich auf 

umgerechnet € 9,07 Mio. mit einer durchschnittlichen 

Rendite von 5,5%. Der Vermietungsgrad des Immobili-

enportfolios liegt bei über 90%. Im Jahr 2015 konnte die 

Ärztekammer für Tirol den Ankauf von zwei Gewerbe-

objekten in der Steiermark finalisieren und steht kurz 

vor dem Abschluss eines Wohnbauprojektes in der 

Höttinger Au/Innsbruck. In den nächsten Jahren wird 

der Fokus vermehrt auf der Optimierung des Bestands-

portfolios liegen. Startschuss bildet dabei der mit € 3,5 

Mio. (geschätzten Netto-Herstellungskosten) beschlos-

sene Umbau des Bürohauses Innrain 30 in eine attrak-

tive Wohnimmobilie.

Kapitalmarkt
Im Rückblick war das vergangene Anlagejahr wieder 

durch zahlreiche markante Ereignisse geprägt. Das im 

Jänner von der Europäischen Zentralbank (EZB) ausgeru-

fene Anleihenankaufprogramm hat alle Erwartungen 

gesprengt und ein gänzlich neues Kapitel in der Noten-

bank-Geschichte aufgeschlagen. Die Schwächung des 

Euro und die gezielte Bekämpfung der deflationären 

Entwicklung zur Ankurbelung der Wirtschaft sollte vehe-

ment verfolgt werden. Von dem erhofften Effekt, dadurch 

die Kreditklemme überwinden zu können und der Inve-

stitionsankurbelung auf die Sprünge zu helfen, ist letzt-

endlich ein Strohfeuer an den Aktienmärkten übrig ge-

blieben. Diese Ausweitung geldpolitischer Kraftakte 

verschafft der Politik zwar Zeit zur Reflationierung der 

Staatsschulden, aber es fehlen die flankierenden Maß-

nahmen, um Wachstum und Beschäftigung wieder auf 

Vorkrisenniveaus zu lenken. Zudem blieb die erhoffte 

Unterstützung durch die Wirtschaftsgroßmächte USA 

und Chinas aus, wie überhaupt die überschwappenden 

geopolitischen Risiken (Terroranschläge des IS in Paris, 

Ukraine-Krise, Verlängerung der Wirtschaftssanktionen 

gegen Russland, China Börsen-Crash, Flüchtlingskrise 

Syrien, Öl-Preisverfall) insgesamt Bremsspuren hinter-

lassen haben. 

Die Renditen von Staatsanleihen und Unternehmens-

anleihen fielen in der Folge auf historische Tiefststände. 

Gegen Ende des Jahres wurden zudem die Negativzinsen 

auf kurzfristige Spareinlagen zusätzlich angehoben. Die 

Nachfrage vor allem in Investments wie Sachwerte in 

Form von weltweit gestreuten Aktien mit hohem Divi-

dendenanteil und Immobilien war signifikant und bleibt 

voraussichtlich ungebrochen hoch. Das birgt allerdings 

zusehends die Gefahr, dass diese Asset-Price-Inflation 

in eine Blasenbildung mündet und in einem Crash-

Szenario endet.

Generell rechnen unsere Vermögensverwalter nach wie 

vor mit erhöhter Volatilität an den Aktienmärkten und 

einer bescheidenen Performance bei Staatsanleihen 

aufgrund des ohnehin schon extrem niedrigen Zinsni-

veaus auch bei längeren Laufzeiten. 

Wohlfahrtsfonds 

WOHLFAHRTSFONDS
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WOHLFAHRTSFONDS

Im Ergebnis brachte das Jahr 2015 für den Wohlfahrts-

fonds aufgrund stabiler Einnahmen aus dem Immobi-

lienvermögen und der Vermögensverwaltung schluss-

endlich ein Renditeergebnis, welches insgesamt dem 

Niveau heimischer Pensionskassen von ca. +2,4% ent-

spricht, und kann damit die mittelfristig angestrebte 

Zielrendite gehalten werden. 

Beschwerdeverfahren vor dem  
Landesverwaltungsgericht 

Im abgelaufenen Jahr 2015 war ein Beschwerdefall aus 

dem Vorjahr anhängig. Erstmals wurde eine Berufung 

an das seit 01.01.2014 zuständige Landesverwaltungsge-

richt herangetragen und der Antrag des Beschwerdefüh-

rers mit Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichts Tirol 

vom 28.09.2015 als unbegründet abgewiesen. 

Erweiterte Vollversammlung

Beitragsordnung 2016
Entsprechend den versicherungsmathematischen Vor-

gaben erfolgte eine Valorisierung der Altersversorgungs-

beiträge um 2,5 %, wurden die Beiträge zur Bestattungs-

beihilfe und Hinterbliebenenunterstützung um 5 % 

angehoben und wurde eine Wertanpassung der Alters-

versorgungsleistungen um 1 % in der Grundrente und 

Ergänzungsrente vorgenommen. Eine Anpassung der 

Individualrentenleistung und in der Ergänzungsleistung 

Lineare Progression wurde wie zuletzt nicht vorgenom-

men. Damit soll der wesentlich gestiegenen Lebenser-

wartung der Fondsteilnehmer und den diesbezüglichen 

Bedeckungserfordernissen ebenso entsprochen werden 

wie den weiterhin allgemein niedrig prognostizierten 

Renditeaussichten.

Information und Beratung der  
Teilnehmer des Wohlfahrtsfonds

•  Auskunftserteilung und persönliche Beratungen durch 

MitarbeiterInnen in der Ärztekammer

•  Mitteilungsblätter

•  Website der Ärztekammer

•  Praxisgründungsseminar

•  Praxiszurücklegungsseminar/Ärztetage in Hall i. T. 

•  Bezirksärztetage 

•  tirol kliniken – Turnusärzteinformation



THEMA

17Jahresbericht 2015 | Ärztekammer für Tirol

Im Jahr 2015 fanden 5 Kurienversammlungen der Kurie 

der angestellten Ärzte statt. 

Die wesentlichen Aufgabenstellungen 
2015 der Kurie der angestellten Ärzte

·  Tiroler öffentliche Krankenanstalten – Verhandlung 

Arbeitsbedingungen und Vergütungssysteme 

·  Umsetzung der Reform der Ärzteausbildung 

·  Abhaltung zahlreicher Informationsveranstaltungen 

in und außerhalb der Ärztekammer für Tirol zu den 

aktuellen Themen Gehaltsverhandlungen, Ausbil-

dungsreform sowie Neuregelung der Ärztearbeitszeit 

·  Honorarverhandlungen mit dem Privatversicherungs-

verband

·  Behandlung arbeitsrechtlicher Fragestellungen und 

Probleme (Formulierung bei der Abänderung von 

Betriebsvereinbarungen, Unterstützung für ÄrztInnen 

in arbeitsrechtlichen Verfahren, Beratungen zu 

Mutter schutz und Karenz usw.) 

·  Stellungnahmen zu diversen die angestellte Ärzte-

schaft betreffenden Gesetzesvorhaben 

Aktivitäten, Termine und  
Veranstaltungen 

Tiroler öffentliche Krankenanstalten – Verhand-
lung Arbeitsbedingungen und Vergütungssysteme 
Mit 01.01.2015 trat das neue Vergütungssystem der 

TILAK bzw. nun Tirol Kliniken GmbH in Kraft und wird 

seitdem auf Neuverträge angewendet. Während von der 

Geschäftsleitung der tirol klinken ein Übertritt weitester 

Teile der Ärztinnen und Ärzte des „Gehaltssystem Alt“, 

also von Kolleginnen und Kollegen mit Eintritt vor dem 

01.01.2015, erwartet und angekündigt worden war, er-

folgte tatsächlich im Jahr 2015 kein einziger Übertritt. 

Bereits am Jahresanfang 2015 stellte sich die mediale 

Ankündigung der Verwaltung der Tirol Klinken als un-

richtig heraus, dass man auf das mit sehr kurzer Vor-

laufzeit in Kraft getretene Krankenanstalten-Arbeits-

zeitgesetz in der Fassung der Novelle 2015 bestens 

vorbereitet sei. Nach intensivsten Verhandlungen mit 

LR DI Dr. Tilg und dem TILAK-Vorstand in den ersten 

Kalendermonaten wurde zur Vermeidung einer Beein-

trächtigung der Patientenversorgung eine „Übergangs-

lösung 2015“ für die Ärztinnen und Ärzte im „Gehalts-

system Alt“ über Betriebsvereinbarungen mit folgenden 

Kernpunkten vereinbart:

·  Lohnausgleichszulage von € 15.000 im Jahr für alle 

Fachärztinnen und Fachärzte in der Gehaltsklasse VI 

und VII laut „Modell Tirol“ und „Modell Hall alt“; Lohn-

ausgleichszulage von € 12.000 im Jahr für alle übrigen 

Kolleginnen und Kollegen des „Gehaltssystem Alt“

·  Fortführung im Jahr 2015 der Betriebsvereinbarung 

auf Leistung einer Ausgleichszulage von € 3000 für 

schwangere Ärztinnen 

·  Einsetzung von Arbeitsgruppen zur Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen – u. a. zur Hintanhaltung einer 

zunehmenden Belastung durch Arbeitsverdichtung

Außerdem wurde von LH Platter zugesagt, in den näch-

sten 2 bis 3 Jahren zusätzlich 80 bis 100 neue Arztstellen 

an den tirol kliniken zu schaffen, und der Wille von 

Landespolitik und TILAK-Verwaltung erklärt, gemein-

sam mit der Ärzteschaft ein zukunftsfähiges Gehalt s-

ystem bis Ende 2015 entwickeln und abschließen zu 

wollen, um langfristig marktkonforme Gehälter und 

attraktive Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. Im 

Gegenzug wurde über eine Betriebsvereinbarung ins-

besondere die Erweiterung der Arbeitszeit (sog. „opt-

out“) – vorausgesetzt die individuelle Zustimmungs-

erklärung der Ärztin bzw. des Arztes – ermöglicht.

Per Urabstimmung Anfang März 2015 wurde dieses 

Paket ausdrücklich als Übergangslösung mit einer 

großen Mehrheit von 81,2% bei einer Beteiligung von 

74,1% von der Ärzteschaft angenommen.

Gemeinsam mit den Spitalsärztevertretern der Bezirks-

krankenhäuser Reutte, Schwaz, St. Johann, Kufstein,  

Lienz und des KH Zams wurde in äußerst zähen Ver-

handlungen mit LR DI Dr. Tilg und den jeweiligen 

Krankenanstaltsträgern intensiv darauf gedrängt, ana-

loge Übergangs-Lohnausgleichszulagen auch für die 

Ärztinnen und Ärzte der peripheren Häuser zu gewäh-

ren. Diese Forderung konnte zumindest zum Teil 

durchgesetzt werden. Vom Land Tirol bzw. den Gemein-

Angestellte Ärzte

ANGESTELLTE ÄRZTE
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deverbänden wurde nur eine verminderte Lohnaus-

gleichszulage (€ 7000 / € 5000) erreicht, da sich laut 

Berechnungen der Träger ansonsten ein vermeintliches 

Ungleichgewicht zur TILAK ergeben hätte. Dass die 

Berechnungen der Träger bzw. des Landes Tirol trotz 

diesbezüglicher Ankündigung ohne Einbindung der 

Ärzte-Vertreter erstellt wurde und somit keine entspre-

chende Transparenz aufweisen konnten, wurde von der 

Ärzteschaft sehr deutlich kritisiert. In enger Abstim-

mung mit den Spitalsärztevertretern wurde letztlich 

die entsprechende Übergangslösung für das Jahr 2015 

getroffen.

Auch im weiteren Jahresverlauf erfolgte eine Vielzahl 

an Verhandlungsterminen, nämlich zunächst als ge-

meinsame Verhandlungsrunden der tirol kliniken und 

der Bezirkskrankenhäuser sowie des KH Zams. Im Au-

gust wurde der Verhandlungstisch aber durch die Be-

zirkskrankenhäuser und das KH Zams mit der Begrün-

dung verlassen, erst eine finanzielle Unterstützungszu-

sage des Landes Tirol einholen zu müssen. Darauf 

wurden die Verhandlungen in zahlreichen Runden für 

die tirol kliniken fortgeführt, ohne aber dabei zu einer 

Einigung zu gelangen. Vor diesem Hintergrund wurde 

eine nochmalige Verlängerung der Übergangslösung 

2015 der tirol kliniken für das Jahr 2016 vereinbart, bis 

eine Lösung vorliegt. Ergänzend wurde eine rückwir-

kende Anwendung der Verbesserungen durch eine 

ehestmöglich zu erreichende Lösung auf die Neuein-

tritte ab 2015 vereinbart.

Informationsveranstaltungen in  
den Tiroler Spitälern 
Um möglichst allen Kolleginnen und Kollegen die Mög-

lichkeit zur Teilnahme an der von der Kurie der ange-

stellten Ärzte einmal jährlich in jedem Krankenhaus 

durchgeführten standespolitischen Informations- und 

Diskussionsveranstaltung zu eröffnen, wurde die Ab-

haltung dieser Informationsveranstaltungen auch im 

Jahr 2015 fortgeführt. Es fanden insgesamt drei derar-

tige Veranstaltungen in den Tiroler Spitälern statt. Der 

Besuch der noch ausständigen Krankenhäuser ist für 

Anfang 2016 geplant.

Turnus- und Spitalsärztesitzungen in  
der Ärztekammer für Tirol
Im Jahr 2015 fanden insgesamt 8 Informations- und 

Diskussionsveranstaltungen für Spitals- und Turnus-

ärztevertreter in den Räumlichkeiten der Ärztekammer 

für Tirol statt. Inhaltlich ging es dabei neben Ausbil-

dungsthemen schwerpunktmäßig um den Verlauf der 

Gehaltsverhandlungen sowie die Umsetzung der neuen 

Arbeitszeitregelungen in den Tiroler Spitälern.

Wahl der Spitalärztevertreter des  
Landeskrankenhauses Innsbruck
Am 04.03.2015 fand in der Zeit von 15.00 bis 16.30 

Uhr im Foyer des Chirurgiegebäudes der Universi-

tätsklinik Innsbruck die Wahl des Spitalsärztevertre-

ters sowie seines Stellvertreters aus dem Kreis der 

zur selbstständigen Berufsausübung berechtigten 

landesbediensteten Ärztinnen und Ärzte statt. Von 

389 Wahlberechtigten machten 105 Personen von 

ihrem Recht auf persönliche Stimmabgabe Gebrauch 

und wählten damit Frau Dr. Renate Larndorfer zur 

Spitalsärztevertreterin und Herrn Dr. Klaus Kapelari 

zum Spitalsärztestellvertreter. Die Vorbereitung und 

organisatorische Abwicklung der Wahl erfolgte durch 

die Ärztekammer für Tirol.

Umsetzung der Reform der Ärztearbeitszeit in 
den Spitälern 
Im Herbst 2014 wurde auf Druck der EU-Kommission 

– um einem Vertragsverletzungsverfahren zu entge-

hen – eine Novelle des Krankenanstalten-Arbeitszeit-

gesetzes (KA-AZG) beschlossen, die unter anderem die 

wöchentliche Durchschnittsarbeitszeit EU-konform 

gestaltet, einen sofortigen Ruhezeitenverbrauch vor-

sieht und die maximale Dienstdauer stufen weise re-

duziert. Diese Novelle trat am 01.01.2015 in Kraft. 

Die durch das Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz 

eingetretenen Verkürzungen der Arbeitszeit führten 

einerseits aufgrund des Ärztemangels zu Versor-

gungsproblemen und andererseits zu deutlichen 

Einkommensverlusten bei den Ärzten. Aufgrund der 

kurzen Vorbereitungszeit auf die neue Rechtslage 

gab es in jenen Spitälern, in denen bis dato mehr als 

48 Stunden im Schnitt gearbeitet wurde, große Um-

setzungsprobleme und kam es deswegen zu erheb-

lichen Auswirkungen im Gesamtsystem Kranken-

haus, die im Laufe des Jahres 2015 noch nicht alle 

beseitigt werden konnten.

Mit der Einrichtung eines eigenen Newsletters für 

die angestellten Ärzte zum Thema KA-AZG ist es der 

Ärztekammer für Tirol gelungen, regelmäßig, rasch 

und unbürokratisch über aktuelle Termine, Entwick-

lungen, verschiedene Rechtsmeinungen sowie Ver-

anstaltungen zu dieser Thematik zu informieren. In 

den insgesamt 20 an die Kollegenschaft versendeten 

Newslettern wurden schwerpunktmäßig die vieldis-

kutierten Punkte der KA-AZG-Novelle thematisiert. 

Die Einrichtung des Newsletters wurde von der 

breiten Mehrheit der Ärzteschaft sehr gut angenom-

men. 

Im Zuge der Auslegungsschwierigkeiten wurden von 

Seiten der Ärztekammer auch Termine mit dem 

Arbeitsinspektorat für Tirol vereinbart, welche das 

KA-AZG NEU mit sich gebracht hat, welche mit den 

Juristen der Ärztekammer sowie Vertretern des Be-

zirkskrankenhauses Schwaz stattgefunden und 

Klarheit zu diversen Interpretationsfragen über die 

Feiertagsbewertung, Erholungspausen, Ruhezeiten, 

Berechnung des Zeitausgleiches sowie der Fortbil-

dung gebracht haben. 
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Pressekonferenz zum Thema Ärztearbeitszeit
Am 27.03.2015 fand in der Ärztekammer für Tirol 

eine Pressekonferenz zum Thema Ärztearbeitszeit 

„Verschärfte Situation an den Bezirkskrankenhäusern 

– Lösungen noch in der Warteschleife“ statt. Als 

Gesprächspartner standen Präsident Dr. Artur Wech-

selberger, Kurienobmann Dr. Ludwig Gruber sowie 

Spitalsärztevertreter Prof. Mag. Dr. Hannes Müller 

zur Verfügung.

Schlichtungstermine und Verhandlungen mit 
dem Österreichischen Versicherungsverband 
Im April 2015 fand wiederum eine Schlichtungssit-

zung mit dem Verband der Versicherungsunterneh-

men Österreichs (VVÖ) in der Ärztekammer für Tirol 

statt. Zu verhandeln waren 54 eingereichte Schlich-

tungsfälle der Primarii der Bezirksspitäler sowie des 

LKH Natters-Hochzirl. Der Herbsttermin musste 

aufgrund von Terminkollisionen der Mitglieder des 

Schlichtungsausschusses auf 31.03.2016 verlegt 

werden. Für das LKH Innsbruck finden eigene 

Schlichtungstermine statt, bei denen die Ärztekam-

mer nicht eingebunden ist. Für den Frühjahrstermin 

2016 sind derzeit ca. 60 Fälle eingebracht. Auch 2015 

war wieder ein Anstieg der Schlichtungsfälle zu 

verzeichnen. 

Die Vertragsverhandlungen mit dem VVÖ wurden 

auch 2015 tatkräftig weitergeführt, jedoch konnten 

diese bis Jahresende 2015 noch nicht abgeschlossen 

werden. Allerdings konnte erreicht werden, dass das 

von Seiten des Privatversicherungsverbandes gekün-

digte Direktverrechnungsübereinkommen sowie das 

mit Jahresende auslaufende OP-Gruppenschema 

2002 und die Honorarvereinbarung vorerst bis 

29.02.2016 weiterhin aufrecht bleiben. Die nächsten 

Gespräche mit dem Versicherungsverband sind für 

Anfang Februar 2016 angesetzt und ein Vertragsab-

schluss bis Ende Februar 2016 anvisiert.

Postpromotionelle Ausbildung 
Der Österreichischen Ärztekammer sind die Zuer-

kennung der Diplome Arzt für Allgemeinmedizin 

und der Facharztdiplome, die Durchführung der 

Prüfung Arzt für Allgemeinmedizin und der Fach-

arztprüfung, die Überprüfung der Gleichwertigkeit 

von im Ausland absolvierten Ausbildungszeiten, die 

Verfahren betreffend ärztliche Ausbildungsstätten, 

Lehrambulatorien, Lehrpraxen und Lehrgruppen-

praxen sowie die Erlassung der Verordnung über die 

Ausbildungsfächer in der Ausbildung zum Arzt für 

Allgemeinmedizin, für die Hauptfächer der Sonder-

fächer und für die Additivfächer erforderlichen 

Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten und über 

die nähere Ausgestaltung der Nebenfächer der Son-

derfächer übertragen worden. Diese Aufgaben hat 

die Österreichische Ärztekammer im Zusammen-

wirken mit den Landesärztekammern zu erledigen. 

Um diese vielfältigen Aufgaben entsprechend erledi-

gen zu können, wurde in der Ärztekammer für Tirol 

ein Ausschuss für Ausbildungsangelegenheiten einge-

richtet. 

ZAHLEN UND FAKTEN

Sitzungen des Ausschusses für  
ärztliche Ausbildung

2

Prüfungen Arzt für Allgemeinmedizin 4

Anerkennung von Ausbildungsstätten bzw. 
Zuerkennung von Ausbildungsstellen

10

Zurücklegung von Ausbildungsstätten 11

Anerkennung von Lehrpraxen/ 
Lehrgruppenpraxen

4

Antrag auf Verlegung von Lehrpraxen/
Lehrgruppenpraxen

4

Anträge auf Zulassung zur Prüfung  
zum Arzt für Allgemeinmedizin

79

Anträge auf Zulassung  
zur Facharztprüfung

166

Anträge auf Anerkennung ausländischer  
Ausbildungszeiten

95

Anträge auf Zuerkennung des Diplomes 
Arzt für Allgemeinmedizin

74

Anträge auf Zuerkennung eines  
Facharztdiplomes

145

Anträge auf Zuerkennung eines  
Additivfaches

32

Anträge auf ÖÄK-Spezialdiplome 124

Anträge auf ÖÄK-Zertifikate 96

Qualifikationsnachweise für  
Ultraschalluntersuchungen

0

Qualifikationsnachweise f. Echokardiografie 0

Qualifikationsnachweise für Gastroskopie 3

Förderansuchen für Lehrpraxen 12

Aktivitäten, Problem- und Frage-
stellungen in der postpromotionellen 
Ausbildung

Universitätskliniken Innsbruck
Zwischen der ärztlichen Direktion und der Ärztekam-

mer wurde bereits im Jahr 2013 ein Jour fixe zu Aus-

bildungsfragen und aktuellen Problemstellungen des 

ärztlichen Dienstes eingerichtet und auch im Jahr 2015 

fortgeführt. Diese Gesprächsrunde hat im Jahr 2015 

insgesamt 4 Mal stattgefunden. Im Rahmen dieser 

Treffen wurden insbesondere Fragen zur Umsetzung 

der Ausbildungsreform erörtert.

ANGESTELLTE ÄRZTE
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Treffen der Ärztlichen Direktoren unter 
Einbindung der Tiroler Ärztekammer
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Reform 

der Ärzteausbildung fanden auch im Jahr 2015 insge-

samt 5 Treffen mit den Ärztlichen Direktoren der Ti-

roler Krankenhäuser, Vertretern der Tiroler Landesre-

gierung und der Ärztekammer für Tirol statt. Zahlrei-

che Fragen zur Ärzteausbildung NEU konnten so rasch 

und auf direktem Wege zwischen den Ärztlichen Di-

rektoren und den Vertretern der Ärztekammer erörtert 

und abgeklärt werden. Die Fortsetzung dieser Ge-

sprächsrunden ist auch für das Jahr 2016 geplant.

Informationsveranstaltungen zur 
neuen Ärzteausbildung 
Im Jahr 2015 fanden 2 Informationsveranstaltungen 

speziell für in Ausbildung stehende Ärztinnen und 

Ärzte zum Thema „Reform der Ärzteausbildung“ statt. 

VP Dr. Kastner, Vorsitzender des Ausschusses für ärzt-

liche Ausbildung sowie Mitarbeiterinnen des Kammer-

amtes berichteten ausführlich über die Neuregelung 

der Ärzteausbildung und standen den Teilnehmern 

der Veranstaltung für Fragen und Antworten zur Ver-

fügung. Zahlreiche in Ausbildung stehende Ärztinnen 

und Ärzte haben von dieser Möglichkeit der Informa-

tion über das neue Ausbildungssystem und des Ge-

dankenaustausches Gebrauch gemacht. 

Österreichweite Fachärzteausbildungsevaluierung 
und Turnusevaluierung 
Im November 2015 wurde österreichweit erstmals eine 

Evaluierung der Facharztausbildung durchgeführt. Die 

Erhebung erfolgte via Online-Befragung und wurde 

im Auftrag der Bundeskurie der angestellten Ärzte der 

Österreichischen Ärztekammer vom Ärztlichen Qua-

litätszentrum in Linz durchgeführt, welches bereits 

seit 2011 die Evaluierung der Ausbildung zum Allge-

meinmediziner im Auftrag der ÖÄK durchführt. Das 

Ziel der Evaluierung lag in der Erhebung von Stärken 

und Verbesserungspotenzialen der Facharztausbil-

dung aus Sicht der Ausbildungsärzte. 

Österreichweit haben 32% aller Ärzte in Facharztaus-

bildung daran teilgenommen, lediglich 2% davon 

haben den Fragebogen nicht vollständig ausgefüllt. 

Die Gesamtbewertung der Ausbildungsqualität be-

trägt im Österreichdurchschnitt 2,36 (nach Schulno-

ten-Skala). In Tirol nahmen 153 Ärztinnen und Ärzte 

in Facharztausbildung an der Befragung teil. Zu den 

am besten bewerteten Krankenhäusern zählen das 

Krankenhaus St. Johann (Bewertung 1,40), das Kran-

kenhaus St. Vinzenz in Zams (Bewertung 1,78) und das 

Krankenhaus Schwaz (Bewertung 2,0) sowie das LKH 

Hochzirl (Bewertung 2,0). Als die am besten beurteil-

ten Abteilungen sind die Univ.-Klinik für Gynäkologie 

und Geburtshilfe am LKH Innsbruck (Bewertung 1,67), 

die Univ.-Klinik für Neurologie am LKH Innsbruck 

(Bewertung 1,73) sowie die Abteilung für Innere Me-

dizin im LKH Hochzirl (Bewertung 2,0) als auch die 

Univ.-Klinik für Visceral-, Transplantations- und 

Thoraxchirurgie am LKH Innsbruck (Bewertung 2,00) 

zu nennen.

Auch für die Turnusärzte in Ausbildung zum Arzt für 

Allgemeinmedizin sind die Qualität und Umsetzung 

eines guten Ausbildungskonzepts sowie das Bemühen 

des Ausbildungsverantwortlichen bzw. der Stamm-

mannschaft die wichtigsten Faktoren für eine gute 

Ausbildungsqualität an einer Abteilung. Im Unter-

schied zur Evaluierung der Facharztausbildung wur-

den die Ausbildungsärzte zum Arzt für Allgemein-

medizin jeweils vor der Rotation in die nächste Ab-

teilung eingeladen, den soeben abgeschlossenen 

Ausbildungsteil zu bewerten. In der letzten Evaluie-

rung (Stand 12/2015) liegt bei den Ausbildungsstätten 

Tirols erneut die Lehrpraxis (Bewertung 1,14) in 

Führung, gefolgt vom LKH Natters (Bewertung 1,83) 

und dem Krankenhaus St. Johann (Bewertung 2,00). 

Abteilungsbezogen führt die Kinder- und Jugendheil-

kunde des Krankenhauses St. Johann mit der höch-

sten Bewertung (1,29), gefolgt von der Psychiatrie am 

LKH Hall (Bewertung 1,50) und der Inneren Medizin 

im Krankenhaus St. Vinzenz Zams (Bewertung 1,60).

Die nächste Evaluierung der Facharztausbildung ist 

für Herbst 2016 sowie eine Erstevaluierung der Basi-

sausbildung im Frühjahr 2016 geplant.

Umsetzung der Ausbildungsreform

Auf Basis der bereits im Herbst 2014 vom Nationalrat 

beschlossenen Ärztegesetznovelle wurde mit 

01.06.2015 die Ärzte-Ausbildungsordnung 2015 in 
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Kraft gesetzt. Diese legt die allgemeinen Grundsätze 

der Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin und 

zum Facharzt sowie deren Umfang fest. Die dritte 

Säule der Ausbildungsreform bildete schließlich die 

von der Vollversammlung der Österreichischen Ärz-

tekammer am 19.6.2015 erlassene und rückwirkend 

mit 01.06.2015 in Kraft getretene Verordnung zur 

Definition von Ausbildungsinhalten sowie die Aus-

gestaltung der Rasterzeugnisse (KEF-Kenntnisse, Er-

fahrungen, Fertigkeiten und RZ-Rasterzeugnisse-

Verordnung). Damit wurde die ärztliche Ausbildung 

in Österreich in neue Bahnen gelenkt.

Die Neustrukturierung der Ärzteausbildung 
stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:
Basisausbildung (Dauer 9 Monate)
Die Basisausbildung wird im Anschluss an das Studi-

um absolviert. In diesem Ausbildungsabschnitt er-

folgt keine fixe Zuordnung zu bestimmten Fächern, 

es wird nur auf Fertigkeiten und die klinische Basis-

kompetenz abgestellt. Nach der Basisausbildung er-

folgt die Entscheidung über die weitere Ausbildung 

zum Arzt für Allgemeinmedizin oder zum Facharzt 

eines Sonderfaches.

Ausbildung Arzt für Allgemeinmedizin 
(Dauer insgesamt 42 Monate)
·  nach Abschluss der neunmonatigen Basisausbil-

dung

·  27 Monate Spitalsturnus (davon maximal ein Jahr  

in der Lehrpraxis absolvierbar)

·  Fächerkanon 

  –  Innere Medizin (9 Monate)

  –  Kinder- und Jugendheilkunde (3 Monate, auch  

in Lehrpraxis absolvierbar)

  –  Frauenheilkunde- und Geburtshilfe (3 Monate)

  –  Orthopädie und Traumatologie (3 Monate, auch  

in Lehrpraxis absolvierbar)

  –  Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin  

(3 Monate, auch in Lehrpraxis absolvierbar)

  –  2 Wahlfächer (jeweils 3 Monate) aus einem  

der folgenden Fächer

      -  Haut- und Geschlechtskrankheiten (auch in  

Lehrpraxis absolvierbar)

      -  Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (auch in  

Lehrpraxis absolvierbar)

      -  Augenheilkunde und Optometrie (auch in  

Lehrpraxis absolvierbar)

      -  Urologie (auch in Lehrpraxis absolvierbar)

      -  Anästhesiologie und Intensivmedizin

      -  Neurologie (auch in Lehrpraxis absolvierbar)

Im Anschluss an den Spitalsturnus folgt als letzter 

Ausbildungsabschnitt die Ausbildung im Fachgebiet 

Allgemeinmedizin in einer anerkannten Lehr(gruppen)

praxis für Allgemeinmedizin in der Dauer von min-

destens 6 Monaten. 

Facharztausbildung (mehrstufig, Dauer 
insgesamt 72 Monate)
·  Basisausbildung

·  36 Monate Sonderfachgrundausbildung (internistische 

Fächer 27 Monate, chirurgische Fächer 15 Monate)

·  27 Monate Sonderfachschwerpunktausbildung (in-

ternistische Fächer 36 Monate, chirurgische Fächer  

48 Monate), modulartiger Aufbau

Neuanerkennung von Ausbildungsstätten und  
Festsetzung von Ausbildungsstellen
Die neue Ausbildungsstruktur und die neuen Ausbil-

dungsinhalte erfordern es, dass sämtliche Ausbil-

dungsstätten um neue Ausbildungsbewilligungen auf 

Grundlage der nunmehr abgeschlossenen Ausbil-

dungsreform 2015 ansuchen. Dies betrifft sowohl die 

Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin als auch 

die Ausbildung zum Facharzt eines Sonderfaches. 

Bisher bestehende Ausbildungsberechtigungen blei-

ben aber für jene Ärzte, die ihre Ausbildung bis zum 

31.05.2015 begonnen haben und nach dem bisherigen 

System (ÄAO 2006) abschließen, weiterhin aufrecht. 

Da die für die Ansuchen erforderlichen Daten des 

Bundesministeriums für Gesundheit erst mit zeitli-

cher Verzögerung zur Verfügung gestellt werden 

konnten, langten die ersten Ansuchen auf Anerken-

nung als Ausbildungsstätte und Festsetzung von 

Ausbildungsstellen erst Ende des Jahres 2015 bei der 

Österreichischen Ärztekammer ein. Die Abwicklung 

der Anerkennungsverfahren wird sich daher zur Gän-

ze auf das Jahr 2016 verlagern.  

Start der Ausbildungsstellenapplikation 
– das neue Meldetool für Ärzte in Ausbildung
Die Ausbildungsstellenverwaltungsapplikation, kurz 

ASV genannt, ist ein allgemeines Meldetool für Ärzte 

in Ausbildung. Hier sind alle Ärzte in Ausbildung zu 

melden und zwar unabhängig davon, nach welcher 

Ausbildungsordnung (ÄAO 2006 oder ÄAO 2015) sie 

ausgebildet werden.

Das Programm bietet die Möglichkeit der elektroni-

schen Meldung von Ausbildungsstellen und überprüft 

diese Meldungen auf ihre Gültigkeit. Beginn, Wechsel, 

Unterbrechung der Ausbildung, Änderung des Ausbil-

dungsausmaßes sowie der Abschluss der jeweiligen 

Ausbildung (Basisausbildung/Ausbildung zum Arzt 

für Allgemeinmedizin/Facharzt) sind gemäß den 

ärztegesetzlichen Bestimmungen innerhalb eines 

Monats vom Träger der Ausbildungsstätte der Öster-

reichischen Ärztekammer mittels dieser Applikation 

unter Angabe des Namens, Geburtsdatums oder gege-

benenfalls mit der Eintragungsnummer des Turnus-

arztes in der Ärzte liste sowie der von der Österreichi-

schen Ärztekammer zur Verfügung gestellten Ausbil-

dungsstellennummer bekanntzugeben. Die Umset-

zung dieser neuen Meldeverpflichtung hat in Tirol sehr 

gut funktioniert.

ANGESTELLTE ÄRZTE
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Im Jahr 2015 fanden 5 ordentliche Kurienversamm-

lungen der Kurie der niedergelassenen Ärzte statt. 

Die wesentlichen Aufgabenstellungen 2015 der Kurie 

der niedergelassenen Ärzte:

•  Honorarverhandlungen TGKK

•  Honorarverhandlungen KUF

•  Kollektivvertragsverhandlungen mit der GPA

•  Verlängerung Projekt „Allgemeinmedizinischer 

Nachtbereitschaftsdienst“

•  Verlängerung des Pilotprojektes „Kinder mit 

Wahrnehmungsstörungen oder Entwicklungs-

verzögerungen“

•  Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht

•  Geplantes neues Bundesgesetz zur Primärver-

sorgung – PHC (Primary Health Care)

•  Bearbeitung von Patientenbeschwerden im 

niedergelassenen Bereich

Honorarverhandlungen TGKK

Nach zahlreichen Verhandlungsrunden zwischen 

Vertretern der TGKK und der Ärztekammer für Tirol 

konnte ein für die Zukunft richtungsweisender Ab-

schluss mit der TGKK erzielt werden. Inhalt des 

3-Jahres-Vertrages für 2016 bis 2018 sind neben der 

allgemeinen Valorisierung der Punktewerte auch allge-

Niedergelassene Ärzte

meine Strukturverbesserungen wie z. B. Anhebung der 

Fallbegrenzungszahl, Erhöhung der Erstleistungspunk-

te, Änderung der Punktestaffelungen sowie Erhöhung 

des Tarifs für den (fach)ärztlichen Befundbericht.

Weiters konnten fachspezifische Strukturänderungen 

wie z. B. die Erhöhung der Bereitschaftsdienstzulage, 

die Anhebung diverser Limitierungen (Ordination 

außerhalb der vertraglichen Ordinationszeiten, Erst-

kontaktordination, therapeutische Aussprache, Heil-

mittelgespräch) sowie eine Erhöhung der Facharztzu-

schläge vereinbart werden.

Um die fachärztliche Versorgung im niedergelassenen 

Bereich weiter auszubauen, wurden 5 Planstellen für 

Fachärzte in den Stellenplan aufgenommen. Darüber 

hinaus wurden die gesamtvertraglichen Reihungs-

richtlinien für die Auswahl der Vertragsärzte gering-

fügig modifiziert.

Zur Sicherstellung und Stärkung der vertragsärztlichen 

Versorgung insbesondere der hausärztlichen Versor-

gung im ländlichen Raum wurde ein Strukturförde-

rungsfonds eingerichtet.

Einen wichtigen Beitrag zur Attraktivierung der bereits 

bestehenden Zusammenarbeitsformen leisten die 

Verbesserungen im Bereich der Honorarabzüge bei 

Überschreitung des Honoraraufwandes.

In Ergänzung zu den bereits bestehenden Zusammen-

arbeitsformen wurden zwei „echte“ Job-Sharing-Ver-

träge, welche auf der Teilung einer Vertragsarztstelle 

basieren, vereinbart.

Es ist daher zukünftig möglich, eine Vertragsarztstelle 

ohne Ausschreibung und daher zeitlich begrenzt vor-

übergehend zu teilen bzw. eine Vertragsarztstelle mit 

einer Ausschreibung dauerhaft zu teilen. Sowohl bei 

der vorübergehenden als auch bei der dauerhaften 

Vertragsteilung erhalten beide Vertragspartner einen 

Teil-Einzelvertrag.

2016 kommt es auch zur Einführung eines Gruppen-

praxen-Gesamtvertrages. Vorgesehen sind 3 Modelle, 

nämlich die „Fusions-Gruppenpraxis“, die „originäre 

Gruppenpraxis“ sowie die „Erweiterungs-Gruppen-

praxis“. Ferner können Vertragsgruppenpraxen mo-

nocolor (Gesellschafter der gleichen medizinischen 

Fachrichtung) oder multicolor (Gesellschafter unter-

schiedlicher medizinischer Fachrichtungen) ausge-

staltet sein.

Die Gründung von Gruppenpraxen durch Fachärzte 

für med. chem. Labordiagnostik sowie durch Fachärzte 

für Radiologie ist von dem vorliegenden Gruppenpra-

xen-Gesamtvertrag nicht umfasst.
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Honorarverhandlungen KUF

Nach mehreren Verhandlungsrunden konnten die 

Gespräche zwischen den Tiroler Kranken- und Unfall-

fürsorgen und der Ärztekammer für Tirol über die 

Höhe der Rückerstattungstarife im Frühjahr abge-

schlossen werden.

Neben der Aufnahme neuer Positionen für das Fach 

Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie der Transcrani-

ellen Dopplersonographie der intracraniellen Arterien 

für Fachärzte für Neurologie wurden die Punktwerte 

und Eurobeträge für den Arzt- und Operationstarif in 

3 Stufen bis 31.12.2018 erhöht.

Auf Basis der Entwicklung bei der BVA und dessen 

Vorbildwirkung auch für die KUF erfolgte eine gering-

fügige Reduktion der Tarife für das Klein- sowie das 

Fachlabor. 

Kollektivvertragsverhandlungen  
mit der GPA

Nachdem der letzte Kollektivvertrag, gültig seit 

01.01.2013 (mit Gehaltstafel für 2014), unverändert bis 

30.06.2015 weitergeführt wird, haben sich die Ärzte-

kammer für Tirol und die Gewerkschaft der Privatange-

stellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-DJP) nach 

mehreren Verhandlungsrunden im Frühjahr auf einen 

neuen Kollektivvertrag ab 1.7.2015 (mit Gehaltstafel für 

2016) geeinigt. Die wesentlichsten Neuerungen ab 

01.07.2015/01.01.2016 sind:

•  Erhöhung der kollektivvertraglichen Gehälter in zwei 

Schritten (01.07.2015/01.01.2016).

•  Anpassung und umfangreiche Neustrukturierung 

des Gehaltsschemas bzw. der Berufsgruppenzuord-

nung auf Grund der durch das Medizinische-Assi-

stenzberufe-Gesetz erfolgten Änderung der gesetz-

lichen Rahmenbedingungen

•  Anhebung sämtlicher Zulagen um +2,5% sowohl  

zum 01.07.2015 als auch zum 01.01.2016.

•  Anhebung der IST-Gehälter mit 01.07.2015 um +2%  

und mit 01.01.2016 um 1,5%

Verlängerung Projekt „Allgemeinme-
dizinischer Nachtbereitschaftsdienst“

In einer gemeinsamen Sitzung zwischen dem Land 

Tirol, Tiroler Gebietskrankenkasse und Ärztekammer 

für Tirol wurde vereinbart, dass das Projekt „Allgemein-

medizinischer Nachtbereitschaftsdienst“ wiederum 

für ein weiteres Jahr, bis Ende 2015, verlängert wird. 

Das Land hat angekündigt, einer weiteren Verlänge-

rung über das Jahr 2015 hinaus nur zuzustimmen, 

wenn Zahlen vorgelegt werden können, die eine Ent-

lastung der Spitalsambulanzen belegen.

NIEDERGELASSENE ÄRZTE

Verlängerung des Pilotprojektes  
„Kinder mit Wahrnehmungsstörungen 
oder Entwicklungsverzögerungen“

Seit Mitte 2012 ist es TGKK-Vertragsfachärzten für 

Kinder- und Jugendheilkunde möglich, eine Sonder-

vereinbarung zum Einzelvertrag abzuschließen, wel-

che ein Betreuungshonorar für den erhöhten diagno-

stischen, therapeutischen und koordinativen Aufwand 

bei Kindern und Jugendlichen mit Wahrnehmungs-

störungen und/oder Entwicklungsverzögerungen 

beinhaltet.

Der Kurie ist es gelungen, bei der TGKK eine Verlänge-

rung des Pilotprojektes bis 31.12.2016 zu erreichen.

Verlängerung des Pilotprojektes  
„Excision bösartiger Geschwülste“

Seit Anfang 2014 ist es TGKK-Vertragsfachärzten für 

Haut- und Geschlechtskrankheiten sowie TVKK-Ver-

tragsfachärzten für Chirurgie möglich, eine Sonder-

vereinbarung zur speziellen Honorierung der „Excisi-

on bösartiger Geschwülste“ abzuschließen.

Der Kurie ist es gelungen, bei der TGKK eine unbefri-

stete Verlängerung dieses Pilotprojektes zu erreichen.

Verlängerung des Pilotprojektes  
„Versorgung chronischer Wunden“

Seit dem Jahr 2013 ist es TGKK-Vertragsfachärzten für 

Haut- und Geschlechtskrankheiten und TGKK-Ver-

tragsärzten für Allgemeinmedizin bei Vorliegen ent-

sprechender Ausbildungsnachweise möglich, eine 

Sondervereinbarung zur speziellen Honorierung der 

„Versorgung chronischer Wunden“ abzuschließen.

Der Kurie ist es gelungen, bei der TGKK eine Verlänge-

rung dieses Pilotprojektes bis 30.06.2016 zu erreichen.

Registrierkassen- und  
Belegerteilungspflicht

Im Rahmen des im Juli beschlossenen Steuerreform-

gesetzes wurde eine Registrierkassen- und Belegertei-

lungspflicht normiert, die auch wesentliche Änderun-

gen für die niedergelassenen Ärzte mit sich bringt.

Unternehmen und somit auch Arztordinationen ha-

ben zur Einzelerfassung ihrer Barumsätze zwingend 

ein elektronisches Aufzeichnungssystem (Registrier-

kasse) zu verwenden, wenn der Jahresumsatz die 

Grenze von € 15.000 und die Barumsätze € 7500 

überschreiten. Als Barumsätze zählen unter anderem 

auch Bankomatkartenzahlungen und Kreditkarten-

zahlungen. Ausgenommen sind Zahlungen, die per 

Erlagschein oder E-Banking erfolgen.
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Ferner sind Betriebe – und damit auch Arztordinatio-

nen – ab 01.01.2016 verpflichtet, bei Barzahlungen 

einen Beleg (Kassenbon) zu erstellen und dem Käufer 

– sohin dem Patienten – auszuhändigen. Dieser muss 

den Beleg entgegennehmen und bis außerhalb der 

Ordinationsräumlichkeiten für Zwecke der Kontrolle 

durch die Finanzverwaltung mit sich führen.

Laut Erlass des Bundesministeriums für Finanzen 

werden in der Übergangsphase (01.01.2016 bis 

31.03.2016) von den Abgabebehörden und deren Or-

ganen keine finanzstrafrechtlichen Verfolgungen und 

Bestrafungen bei bloßer Nichterfüllung der Registrier-

kassen- und Belegerteilungspflicht gesetzt.

Weiters werden vom 01.04 bis zum 30.06.2016 von 

den Abgabenbehörden und deren Organen bei bloßer 

Nichterfüllung der Registrierkassen- und Belegertei-

lungspflicht keine finanzstrafrechtlichen Verfolgun-

gen und Bestrafungen gesetzt, wenn der Betroffene 

besondere Gründe für die Nichterfüllung dieser 

Pflichten glaubhaft machen kann.

Da die gesetzliche Regelung viele Fragen aufgeworfen 

hat und der Erlass zur Registrierkassen-, Einzelauf-

zeichnungs- und Belegerteilungspflicht erst im No-

vember kundgemacht wurde, hat es einen erheblichen 

Informationsbedarf gegeben, dem mittels Rundschrei-

ben, Artikeln im Mitteilungsblatt sowie persönlicher 

Beratungen nachgekommen wurde.

Geplantes neues Bundesgesetz zur 
Primärversorgung
PHC (Primary Health Care)

Entgegen dem bereits mit dem Ministerium akkor-

dierten Konzept zur Primärversorgung im niederge-

lassenen Bereich („Das Team rund um den Hausarzt“), 

dem Konsens, dass der Gesamtvertrag erhalten bleibt 

und der Stellenplan nicht unterwandert wird, wurde 

vom BMG im Sommer eine Punktation für ein PHC-

Gesetz präsentiert.

Die Eckpunkte des geplanten PHC-Gesetzes:

•  PHC‘s sollen neben Ärzten und freiberuflich tätigen 

Gesundheitsberufen auch anderen Kapitalgebern 

offen stehen. 

•  Der Multidisziplinarität und der Eigentümerstruktur 

entsprechend sollen die Sozialversicherungsträger 

und die Länder ohne Einbindung der jeweiligen 

Ärztekammern die Möglichkeit bekommen, mit den 

Betreibern der jeweiligen Primärversorgungszentren 

Versorgungsverträge (außerhalb der Gesamtverträge) 

abzuschließen.

•  Gemeinsam mit den Ländern und ohne Einbezie-

hung der jeweiligen Ärztekammer soll von den 

Kassen (unabhängig vom Stellenplan) über Primär-

versorgungsstandorte entschieden werden. Im 

Stellenplan ersetzen diese dann die bestehenden 

Allgemeinmediziner-Planstellen.

•  Die Wiederbesetzung sowie die Kündigung von PHC‘s 

soll „bedarfsabhängig“ erfolgen.

Da das Thema medial sehr präsent war und zu Verun-

sicherungen in der niedergelassenen Ärzteschaft ge-

führt hat, war es notwendig, mittels Rundschreiben, 

Artikeln im Mitteilungsblatt sowie persönlicher Bera-

tungen entsprechend zu informieren.

Bearbeitung von Patientenbeschwer-
den im niedergelassenen Bereich

Im Jahr 2015 wurden über 150 schriftliche Patienten-

beschwerden von der Ärztekammer für Tirol bearbei-

tet. Neben der schriftlichen Bearbeitung von Beschwer-

den wurden auch telefonisch Anfragen und Beschwer-

den entgegengenommen, welche meist gleich berei-

nigt werden konnten.

Kassenplanstellenausschreibungen 
und -vergaben

Die Anzahl der Kassenplanstellen der

•  § 2-Sozialversicherungsträger (TGKK,  

BKK Austria Tabak, SV-Anstalt der Bauern)

•  BVA (Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter)

•  VAEB (Versicherungsanstalt für Eisenbahnen  

und Bergbau)

•  SVA (Sozialversicherungsanstalt der  

gewerblichen Wirtschaft)

ist in einem Stellenplan festgelegt. Freie Stellen gelan-

gen im Einvernehmen zwischen dem jeweiligen Sozial-

versicherungsträger und der Ärztekammer für Tirol 

in den Mitteilungen sowie auf der Homepage der 

Ärztekammer für Tirol zur Ausschreibung. Damit auch 

kurzfristig frei gewordene Kassenplanstellen nahtlos 

wiederbesetzt werden konnten, wurden im Jahr 2015 

zusätzlich zu den regulären 4 Mitteilungsheften der 

Ärztekammer für Tirol noch 2 Sondermitteilungsblät-

ter aufgelegt. Die Vergabe der ausgeschriebenen 

Stellen erfolgt für die § 2-Sozialversicherungsträger, 

BVA, VAEB und SVA nach dem zwischen den  

§ 2-Krankenversicherungsträgern und der Ärztekam-

mer für Tirol gesamtvertraglich vereinbarten Punkte-

schema. Das Punkteschema wiederum beruht auf der 

vom Bundesminister für soziale Sicherheit und Gene-

rationen erlassenen Reihungskriterien-Verordnung.

Anzahl der ausgeschriebenen  
§ 2-Kassenverträge: 62

38 x konnten die ausgeschriebenen Stellen mangels 

Bewerber nicht vergeben werden, wobei dies öfters die 

gleichen Stellen betraf (erfolglose Ausschreibungen: 

ALL Wildschönau 7 x (2 Stellen), AUG Reutte 4 x, AUG 

St. Johann i.T., HNO Ibk. 4 x, KI Kitzbühel oder St. Johann 
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i. T. 4 x, P/PPTM/PN Schwaz 4 x, DER Kufstein 3 x, P/PPTM/

PN Hall i. T. 3 x, P/PPTM/PN Imst 3 x, ALL Brixen i. Th. 1 x, 

ALL Lienz 1 x, ALL Schwaz 1 x, ALL Umhausen 1 x, GYN 

Innsbruck 1 x). Dzt. sind noch die Stellen ALL Brixen i. Th., 

ALL Lienz, ALL Schwaz, ALL Umhausen, 2 ALL Wildschö-

nau, AUG Reutte oder Ehenbichl, AUG St. Johann i. T., DER 

Kufstein, GYN Innsbruck, HNO Innsbruck, KI Kitzbühel 

oder St. Johann i. T., P/PPTM/PN Schwaz, Imst und Hall 

i. T. nicht besetzt.

Von den zugesprochenen Verträgen waren:

•  7 Frauen

•  18 Männer

•  14 Allgemeinmediziner 

•  11 Fachärzte

•  24 Wiederbesetzungen

•  1 neue Planstelle (INT Ötz)

Anzahl der ausgeschriebenen und  

zugesprochenen BVA-Kassenverträge: 30

Anzahl der ausgeschriebenen und  

zugesprochenen VAEB-Kassenverträge: 25

Anzahl der ausgeschriebenen und  

zugesprochenen SVA-Kassenverträge: 29

Insgesamt sind für diese Stellenausschreibungen  

90 Bewerbungen eingelangt und von der Abteilung 

Kurie der niedergelassenen Ärzte geprüft und nach dem 

geltenden Punkteschema berechnet worden.

KUF-Verpflichtungserklärungen

Bei der Ärztekammer für Tirol haben sich 36 Ärzte für 

eine derartige Verpflichtungserklärung interessiert und 

diese sodann unterzeichnet.

KFA-Vertrag (Krankenfürsorgeanstalt 
der Bediensteten der Stadt Wien)

27 Ärzte haben im Jahr 2015 um einen Einzelvertrag mit 

der KFA angesucht und in der Folge abgeschlossen.

Verpflichtungserklärung für die  
Behandlung Wehrpflichtiger nach 
BVA-Tarifen

26 Ärzte haben eine derartige Verpflichtungserklärung zur 

Behandlung Wehrpflichtiger im Jahr 2015 unterzeichnet.

Vorsorgeuntersuchungen der österrei-
chischen Sozialversicherung

Gemäß § 343a ASVG hat jeder freiberuflich tätige Arzt 

Anspruch auf Abschluss eines Vorsorgeuntersuchungs-

vertrages. Ein Vorsorgeuntersuchungsvertrag für das 

allgemeine Programm für Frauen und Männer ab dem 

18. Lebensjahr kann von niedergelassenen Ärzten für 

Allgemeinmedizin, Fachärzten für Innere Medizin und 

Fachärzten für Lungenkrankheiten abgeschlossen wer-

den.

Ein Vorsorgeuntersuchungsvertrag für das Gynäkologi-

sche Programm für Frauen ab dem 18. Lebensjahr kann 

von niedergelassenen Ärzten für Allgemeinmedizin und 

Fachärzten für Frauenheilkunde und Geburtshilfe abge-

schlossen werden.

Anzahl der diesbezüglichen Beratungsgespräche  

und Vertragsabschlüsse:

Allgemeines Programm: 17

Gynäkologisches Programm: 2

Wahlarztrezepturbefugnis

Das Ansuchen von Wahlärzten um eine Rezepturbefugnis 

für die Versicherten aller Sonderkrankenversicherungs-

träger (BVA, SVA, VAEB) ist über die Ärztekammer für Tirol, 

Kurie der niedergelassenen Ärzte, zu stellen. Anzahl der 

bearbeiteten Wahlarztanträge im Jahr 2015: 42

Meldung: Geräte- und 
Ausbildungsnachweise

Um ausgewählte Leistungen mit den Sozialversiche-

rungsträgern (Kassenarzt) abrechnen zu können bzw. 

um Patienten eine entsprechende Kostenrückerstattung 

zu ermöglichen (Wahlarzt), können niedergelassene 

Ärzte spezielle Ausbildungsnachweise, Gerätemeldun-

gen oder Diplome der Österreichischen Ärztekammer 

an die Ärztekammer für Tirol, Kurie der niedergelassenen 

Ärzte, übermitteln.

Im Jahr 2015 wurden über 120 Qualifikations- und Gerä-

tenachweise (Sonografie, EKG, Röntgen, Ergometrie, 

Echokardiografie, 24-h-Blutdruckmessung, Diplome und 

weitere Gerätenachweise) bearbeitet und an die jeweils 

zuständigen Krankenversicherungsträger weitergeleitet.

NIEDERGELASSENE ÄRZTE
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PUBLIKATIONEN

Broschüre: „Ärztliche Tätigkeit in 
Österreich – Anforderungen für die 
Eintragung in die Ärzteliste“ 

Die Aufnahme einer ärztlichen Tätigkeit in Österreich 

erfordert die Eintragung in die bei der österreichi-

schen Ärztekammer geführten Ärzteliste.

Gemäß § 27 Ärztegesetz haben sich Personen, die den 

ärztlichen Beruf als Arzt für Allgemeinmedizin, Fach-

arzt oder Turnusarzt auszuüben beabsichtigen, vor 

Publikationen
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9.4.2. Die steueroptimale Ordination

Erwirbt Ihr Ehepartner Ordinationsräumlichkeiten und 

vermietet diese an Sie, so können sich daraus gleich mehrere 

Steuervorteile ergeben, wie folgt: 

  Durch die Miete kann ein Teil Ihres Einkommens zu Ihrem 

Ehepartner umgeleitet werden. Bei entsprechenden Ein-

kommensunterschieden können die verschobenen Einkom-

mensteile so einem günstigeren Steuersatz zugeführt 

werden (Ehegattensplitting). Dieser Vorteil kann von Ihrem 

Steuerberater exakt beziffert werden.

  Gebäudeinvestitionen (Adaptierungen, Installationen), die 

Sie als eingemietete(r) Ärztin oder Arzt selbst tragen 

(Mieterinvestitionen), können in bestimmten Fällen auf 

eine kürzere Zeit (z.B. 10 Jahre) abgeschrieben werden als bei 

Eigentum (50 Jahre).

  Achtung: die bis 2011 mögliche Lukrierung von Vorsteuern der 

Praxisbaukosten bei Kauf durch Angehörige ist ab 2012 so nicht 

mehr möglich. Durch Abschaffung der früheren 10-Jahresspe-

kulationsfrist ist überdies in den meisten Fällen ein steuerfreier 

späterer Verkauf der Praxisimmobilie nicht mehr möglich.

Tipps: 
  Lassen Sie sich die einzelnen Steuervorteile sowie auch die 

Gesamtrentabilität von Ihrem Steuerberater jedenfalls vor 

einer geplanten Immobiliendisposition beziffern.

  Das Ehegattenmodell funktioniert auch dann, wenn Sie die 

Ordination in Ihrem Privathaus unterbringen wollen. Hier 

kann mittels Parifizierung und Begründung von Wohnungs-

eigentum erreicht werden, dass der Ehepartner jenen Teil 

des Hauses erwirbt, in dem die Ordinationsräumlichkeiten 

untergebracht werden sollen. 

  Treffen Sie vertraglich Vorsorge für den Fall einer Ehescheidung.

9.4.3. Der Zuwendungsfruchtgenuss

Bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ist es relativ 

einfach durch Einräumung eines Fruchtgenusses an der 

betreffenden Liegenschaft zu Gunsten von Ehegatten oder 

Kindern ein Einkommenssplitting zu bewerkstelligen. Werden 

bestimmte Voraussetzungen erfüllt, so kann damit erreicht 

werden, dass Mieteinkünfte künftig beim Fruchtnießer versteu-

ert werden, ohne dass zivilrechtliches Eigentum an der betref-

fenden Liegenschaft übertragen werden muss. Der Haken dabei 

war früher, dass dieser Vorgang Schenkungssteuer auslöste. Mit 

Abschaffung derselbigen kann die Einräumung eines Zuwen-

dungsfruchtgenusses seit 2008 nun ohne unliebsamen 

„Nebensteuern“ erfolgen. Es fällt lediglich eine Gebühr für die 

Eintragung in das Grundbuch vom Wert des Fruchtgenusses an.

Damit die Finanz die Zurechnung der Einkünfte beim Frucht-

nießer akzeptiert, muss letzterer auf die Einkunftserzielung 

wesentlichen Einfluss nehmen können. Bei der Vermietung 

eines Gebäudes müssen dazu folgende Kriterien erfüllt sein:

  Der Fruchtnießer muss den Mietern gegenüber als 

Vermieter auftreten.

  Das heißt, neue Mietverträge sind vom Fruchtnießer 

selbst abzuschließen. Bei bestehenden Verträgen muss 

den Mietern die Übernahme der Verträge angezeigt 

werden. Bei der Vermietung von Ferienwohnungen muss 

der Fruchtnießer in den Werbemitteln (Prospekte, 

Häuserkatalog, Internet-Auftritt) sowie in der gesamten 

Korrespondenz (Anfragenbeantwortungen, Reservie-

rungsbestätigungen, Rechnungen, etc.) als Vermieter 

auftreten.

  Der Fruchtnießer muss Ansprechpartner für die Rechte und 

Pflichten (z.B. Mietabrechnung, Durchführung notwendiger 

Erhaltungsarbeiten etc.) aus den Mietverträgen sein. Bei der 

Vermietung von Ferienwohnungen bestehen Verpflichtun-

gen vor allem gegenüber dem Tourismusverband (Melde-

pflicht der Übernachtungen, Abführung der Kurtaxe etc.) 

und dem Amt der Tiroler Landesregierung. Auch gegenüber 

diesen Stellen hat der Fruchtnießer als Verantwortlicher 

aufzutreten.

  Die Mieten müssen auf das Konto des Fruchtnießers 

überwiesen werden bzw. von einem von ihm Beauftragten 

eingehoben werden. Bei der Vermietung von Ferienwohnun-

gen ist darauf zu achten, dass der Fruchtnießer auch auf den 

Rechnungen gegenüber den Feriengästen als Vermieter 

auftritt.

  Der Fruchtnießer muss den Hausverwalter bestellen.

  Es empfiehlt sich, diese Kriterien bereits in den Vertrag zur 

Bestellung eines Zuwendungsfruchtgenusses einfließen zu 

lassen. Insbesondere bei Verträgen zwischen nahen Angehö-

rigen untersucht die Finanz, ob die für die steuerrechtliche 

Anerkennung erforderliche Außenwirkung auch tatsächlich 

gegeben ist. Die Bestellung eines Fruchtgenusses wird 

gegenüber Dritten nur wirksam, wenn eine Eintragung ins 

Grundbuch erfolgt. Andernfalls wird die Finanz ein miss-

bräuchliches „Einkommenssplitting“ erblicken.

Vor der rechtlichen Finalisierung gilt es jedoch noch, sicherzu-

stellen, dass die Anlagenabschreibung der Immobilie nicht 

verloren geht, da diese primär dem zivilrechtlichen Eigentü-

mer zusteht. Hier gibt es mehrere Varianten, durch die ein 

erfahrener Steuerberater das zu verhindern weiß. 

Resümee:
Aus steuerlicher Sicht bringt die Einräumung eines Zuwen-

dungsfruchtgenusses bei einem entsprechenden „Steuergefäl-

le“ zwischen Fruchtgenussbesteller und Fruchtnießer erhebli-

che Vorteile. Dank Abschaffung der Schenkungssteuer kann 

mit solchen Transaktionen ein vorteilhaftes Einkommens-

splitting ohne wesentliche steuerliche Nebenwirkungen auf 

Grund eines Schenkungssteuertatbestandes erreicht werden. 

Ob sich eine Fruchtgenusskonstruktion tatsächlich lohnt und 

welcher Variante schlussendlich der Vorzug gegeben werden 

soll, hängt weiterhin vom konkreten Fall ab. Bevor Sie zur Tat 

schreiten, empfehlen wir Ihnen jedenfalls, von Ihrem Steuer-

berater eine Rentabilitätsberechnung mit Günstigkeitsver-

gleich samt Handlungsempfehlung aus steuerrechtlicher 
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Sicht durchführen zu lassen. Je nach Fallkonstellation können 

verschiedenste umsatzsteuerliche und einkommenssteuerli-

che Aspekte für die eine oder die andere Variante sprechen. 

Die steuerlichen Vorteile gilt es sodann gegenüber zivilrechtli-

chen Bedenken und Zielvorgaben abzuwägen. Konsultieren Sie 

daher unbedingt auch einen Rechtsanwalt und/oder Notar. 

9.5.  Wahlarzt und  
Umsatzsteuer

Dass auch Ärzte von den Fallstricken der Umsatzsteuer (USt) 

erfasst werden, ist spätestens seit der Diskussionen über die 

Umsatzsteuer bei ärztlichen Gutachten und Schönheitsbe-

handlungen offensichtlich geworden. Von der Umsatzsteuer 

betroffen sind vor allem auch in Wahlarztpraxen gehandelte 

Produkte wie Nahrungsergänzungsmittel, Diätprodukte, 

Kontaktlinsen, Hautcremen etc. Mit der Neuregelung für 

arbeitsmedizinische Leistungen ist nun ganz aktuell zudem 

ein neues Umsatzsteuerthema auf den Plan getreten. Beson-

dere Vorsicht ist im Übrigen auch bei Auslandstransaktionen 

geboten. Damit Sie nicht in eine der vielen Umsatzsteuerfal-

len tappen und sich im Fall der Fälle steueroptimal verhalten 

können, geben wir Ihnen hier einen Überblick über die 

häufigsten „Umsatzsteuervorkommnisse“ in Wahlarztpraxen.

ÜBERBLICK UMSATZSTEUERTHEMEN

Umsatzsteuer bei GUTACHTEN

SCHÖNHEITS-OPs & CO
HANDELSWAREN in der Ordination

AUSLANDSTRANSAKTIONEN

BUCHFÜHRUNG & Umsatzsteuer

KLEINUNTERNEHMERREGELUNG

9.5.1. Umsatzsteuer bei Gutachten

Ärztliche Gutachten (Zeugnisse) sind zwar dem Grundsatz 

nach umsatzsteuerfrei. 

Umsatzsteuerpflichtig sind jedoch folgende Gutachten:

  Verwandtschaftstests (auf biologische Untersuchungen 

gestützte Feststellung einer anthropologisch-erbbiologi-

schen Verwandtschaft)

  Medikamentenstudien (ärztliche Untersuchung über die 

pharmakologische Wirkung eines Medikamentes)

  Kosmetikstudien (dermatologische Untersuchung von 

kosmetischen Stoffen)

  Psychologische Tauglichkeitstests, die sich auf die Berufsfin-

dung erstrecken.

  Bescheinigungen für Ansprüche nach Kriegsopferversor-

gungsgesetz

  Gutachten in laufenden Gerichtsverfahren, außer sie dienen  

dem Schutz der Gesundheit des Betreffenden (z.B. die 

Vernehmungs-, Verhandlungs- oder  Haftvollzugstauglichkeit)

Seit 1.1.2014 auch Gutachten im Rahmen einer außergerichtli-

chen Streitbeilegung. Davon werden im Wesentlichen Verfahren 

vor den Schlichtungsstellen der Freiberuflerkammern (Ärzte-

kammer, Zahnärztekammer, Kammer der Wirtschaftstreuhän-

der, Rechtsanwaltskammer ...) betroffen sein. Die in der Schieds-

kommission tätigen Funktionäre erzielen als solche jedenfalls 

weiterhin nicht steuerbare Umsätze und sind in Ihrer Funktions-

ausübung nicht von der Neuerung betroffen. Demgegenüber ist 

damit zu rechnen, dass die Sitzungsgelder der beratend beisit-

zenden Sachverständigen bei außergerichtlichen Streitverfahren 

ebenso der Umsatzsteuer zu unterwerfen sind.

9.5.2. Schönheits-OPs & Co

„Wer schön sein will, muss leiden“. Was die Umsatzsteuer anbe-

langt, hat dieses Sprichwort längst eine neue Bedeutung erlangt. 

Auf Grund der Judikatur des Europäischen Gerichtshofes hat das 

Bundesministerium für Finanzen in den Umsatzsteuerrichtlini-

en klargestellt, dass ästhetisch-plastische Leistungen eines Arztes 

aus umsatzsteuerlicher Sicht nur noch dann zu den Tätigkeiten 

als Arzt zählen, wenn ein therapeutisches Ziel im Vordergrund 

steht. Rein ästhetische Maßnahmen ohne medizinische Indikati-

on sind damit der Umsatzsteuer zu unterwerfen. 

Im Folgenden geben wir Ihnen einen Überblick wer und 

inwieweit davon betroffen ist:

Wer ist betroffen?
Kosmetische Eingriffe und Behandlungen ohne medizinische 

Indikation kommen vor allem in den Fächern Chirurgie, 

Orthopädie, Gynäkologie und Dermatologie vor.

Inwieweit?
Die Betroffenheit reicht nur so weit, als nicht therapeutische 

Ziele im Vordergrund stehen. Diese Entscheidung kann nur der 

Arzt treffen. Nach den Umsatzsteuerrichtlinien ist die Finanz 

an diese Entscheidung gebunden. Jedoch sind der Unabhängi-

ge Finanzsenat (2. Berufungsinstanz) sowie die Gerichtshöfe an 

diese Richtlinien nicht gebunden, sodass eine wirklich unum-

strittene Regelung fehlt. In eindeutigen Fällen (z.B. rein 

ästhetische Botox-Behandlung oder Lifting) empfehlen wir, 

mit Umsatzsteuer zu verrechnen. In Zweifelsfällen sollte die 

medizinische Indikation eindeutig dokumentiert werden. Der 

Nachweispflicht der Ärzte sind dabei Grenzen gesetzt. Die 

Vorlage der Patientenkartei kann auf Grund der ärztlichen 

Schweigepflicht jedenfalls nicht verlangt werden. 

9.5.3. Handelsware in der Ordination

So wie die Waren der Hausapotheke, so sind auch Diätproduk-

te, Nahrungsergänzungsmittel, Kontaktlinsen, Hautcremen 

und dergleichen umsatzsteuerpflichtig. Als Faustregel gilt, alles 

was Sie einkaufen, um es an Patienten weiter zu verkaufen löst 

in der Regel Umsatzsteuerpflicht aus. In Zweifelsfällen emp-

fehlen wir Ihnen, sich an Ihren Steuerberater zu wenden. 

Achtung! Für den Handel mit Waren benötigen Sie in der 

Regel einen Gewerbeschein und lösen einen zusätzlichen 

Versicherungstatbestand aus! Näheres dazu finden Sie als 
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1.  Kurie der niedergelassenen Ärzte 

– Ihr Ansprechpartner

2.1.  Entwicklung der  

Wahlärzte in Tirol

In den letzten Jahren ist die Zahl der Wahlärzte in Tirol 

ständig ansteigend, während die Zahl der Ärzte mit § 2-Kas-

senvertrag stagniert. Eine Änderung dieser Tendenz ist auch 

in den nächsten Jahren nicht zu erwarten.

Die vergleichenden Zahlen zeigen es deutlich: In Tirol war im 

Jahr 2000 die Zahl der Wahlärzte und Kassenärzte noch 

annähernd gleich hoch. Bereits 2005 hat sich die Situation so 

entwickelt, dass es mehr Wahlärzte als Kassenärzte gibt. Es ist 

daher auch für die Ärztekammer besonders wichtig, dieser 

Entwicklung als Interessenvertretung der Ärzteschaft 

Rechnung zu tragen.

2.2. Erwartungen

Wesentlich für das gute Funktionieren einer Wahlarztordina-

tion sind vor allem gutes Zeitmanagement und das Anbieten 

von Serviceleistungen (Arztbriefe, Patientenbriefe, Hilfestel-

lung beim Einreichen der Honorarnote). Patienten, welche 

einen Wahlarzt konsultieren, erwarten sich Zuwendung in 

Form von Zeit, kurze Wartezeiten (sowohl in der Ordination 

wie auf Termine) und eine persönliche Betreuung. 

2.  Wahlarzt – wie geht’s weiter

Nach den Bestimmungen des § 84 Abs. 4 ÄrzteG verfolgt 

die Kurienversammlung der niedergelassenen Ärzte das 

Ziel der Wahrnehmung und Förderung der beruflichen, 

wirtschaft lichen und sozialen Interessen der niederge-

lassenen Ärzte. 

Tel: +43/512/52058

Fax: +43/512/52058-130

E-Mail: kammer@aektirol.at

Wahlärztereferat: 

Referent: Dr. Momen RADI

MitarbeiterInnen der Kurie der niedergelassenen Ärzte:

Dr. Johanna SAGMEISTER 

Abteilungsleiterin 

Tel. +43/512/52058-142, 

E-Mail: sagmeister@aektirol.at

Mag. Reinhold PLANK

Abteilungsleiter-Stv. 

Beratung Praxiseröffnung, Kassenstellenbewerbungen, 

Hausapotheken 

Tel. +43/512/52058-149,

E-Mail: plank@aektirol.at

Maria PAINER

Kassenstellenbewerbungen, Kassenärztliche Stellen- und 

Bedarfspläne

Tel. +43/512/52058-141,

E-Mail: painer@aektirol.at

Isabella SCHRANTZ 

Funkbereitschaftsdienst Innsbruck-Stadt, kassenärztlicher 

Bereitschaftsdienst, Praxisvertretungen, Laborqualitätskon-

trolle 

Tel. +43/512/52058-119,

E-Mail: schrantz@aektirol.at 
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2.3. Honorare

Die Honorare bei Wahlärzten sind in der Höhe frei gestaltbar 

und müssen nach betriebswirtschaftlichen Überlegungen 

kalkuliert werden. Damit sind Wahlärzte der Konkurrenz der 

freien Marktwirtschaft ausgesetzt. Das betriebswirtschaftli-

che Risiko einer Wahlarztordination ist jedenfalls wesentlich 

höher einzuschätzen als das einer Kassenordination.

Viele Wahlärzte haben erkannt, dass es nicht möglich und 

auch nicht sinnvoll ist, eine Wahlarztordination zum 

Kassentarif wirtschaftlich positiv zu führen, insbesondere 

deshalb, da der Faktor „Zeit = Patientenbetreuung“ von den 

Krankenkassen in Österreich nur minimal bewertet wird. 

Werden mit den Patienten keine Vereinbarungen hinsicht-

lich des Honorars getroffen, wird die Angemessenheit des 

Honorars anhand der privatärztlichen Honorartarifempfeh-

lung der Ärztekammer für Tirol beurteilt

2.4. Aufgaben

Wahlärzte nehmen vielfältige Aufgaben wahr. Teilweise eine 

medizinische Grundversorgungsaufgabe, teilweise einen 

ergänzenden Versorgungsauftrag zu den Ärzten mit Kassen-

verträgen.

Der Trend der Österreicher, für Wellness, Wellbeing und 

Gesundheit Geld auszugeben, bestätigt die Entwicklung der 

steigenden Anzahl an Wahlärzten. So haben Wahlärzte 

mittlerweile eine wesentliche gesundheitspolitische Bedeu-

tung in ganz Österreich erlangt. 

3.1.  Voraussetzungen für die 

Niederlassung

  Berechtigung zur selbständigen Berufsausübung

  Eintragung in die Ärzteliste

  Freie Niederlassungsmöglichkeit an einem beliebigen Ort 

(maximal zwei Ordinationsstandorte möglich)

  Falls die Ordination neben einer spitalsärztlichen 

Tätigkeit geführt werden soll, ist noch vor Eröffnung der 

Ordination das Einvernehmen mit dem Dienstgeber 

herzustellen.

3.2.   Formalitäten für die  

Ausstellung des Diploms

Für ein Ansuchen um Ausstellung des Diploms Arzt für 

Allgemeinmedizin bzw. zum Facharzt sind nachstehende 

Unterlagen der Ärztekammer vorzulegen:

  Alle Zeugnisse über die erfolgte Ausbildung im Original

  Ärzteausweis

  Prüfungsbestätigung (in Kopie)

3.3.  Wichtig vor der  

Ordinationseröffnung

  Antrag auf Ausstellung einer Steuernummer beim 

Finanzamt

  Finanzierung mit Bank und Steuerberater erarbeiten

  Der Arzt hat angestellte Mitarbeiter vor Beginn des Dienst-

verhältnisses an die Tiroler Gebietskrankenkasse zu melden 

  Bei Verwendung von Röntgengeräten oder nuklearmedizi-

nischen Anlagen ist um eine Betriebsbewilligung bei der 

Abteilung Gesundheitsrecht beim Amt der Tiroler Landes-

regierung anzusuchen

  Meldung an die Ärztekammer zumindest zwei Wochen 

vor Ordinationseröffnung

Die Meldung an die Ärztekammer muss beinhalten:

  Name

  Fach

  Ordinations- und Wohnungsanschrift

  Zeitpunkt der Ordinationseröffnung

  Telefonnummer

  Ordinationszeiten 

  Weitere ärztliche Tätigkeiten

  Nachweis des Bestehens einer Berufshaftpflichtversiche-

rung gem. § 52d ÄrzteG  

3.  Das rechtliche Umfeld  

der Niederlassung
Praxisleitfaden für Wahlärzte in Tirol

Ärztekammer für Tirol

Kurie der niedergelassenen Ärzte
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Kassenärztlicher Wochenend- und Feier-
tagsdienst

VERPFLICHTEND FÜR:
Alle niedergelassenen § 2-Vertragsärzte für Allge-
meinmedizin gemäß § 16 TGKK-Gesamtvertrag; 
Ausnahme: § 2-Vertragsärzte für Allgemeinmedizin 
in Innsbruck, diese nehmen am Bereitschaftsdienst 
Innsbruck-Stadt (siehe unten) teil.

HONORAR
Stand 2014, gemäß TGKK-Honorarordnung:
für 12 Stunden € 113,26
für 24 Stunden € 226,54
für 36 Stunden (Feiertagsdienst) € 339,81
für 48 Stunden (Wochenenddienst) € 453,07

Zusätzlich dazu können die erbrachten kurativen Ein-
zelleistungen mit dem Versicherungsträger des jeweili-
gen Patienten abgerechnet werden.

WIE/MIT WEM IST ABZURECHNEN?
Über das Diensteinteilungsprogramm: Dort kann der 
Ausdruck „Mein Dienstplan“ angefertigt werden, auf 
welchem sämtliche geleisteten Dienste eines jeden 
Quartals aufgelistet sind. Dieser Ausdruck ist unter-
schrieben am Ende eines jeden Quartals mit der Quar-
talsabrechnung an die TGKK zu übermitteln.

Über ein spezielles Meldungsformular (Drucksorte bei 
der TGKK erhältlich): ist am Ende eines jeden Quartals 
mit der Quartalsabrechnung an die TGKK zu übermit-
teln.

Bereitschaftsdienst Innsbruck-Stadt

VERPFLICHTEND FÜR:
Alle niedergelassenen § 2-Vertragsärzte für Allgemein-
medizin in Innsbruck Stadt gemäß TGKK-Gesamtver-
trag.

HONORAR
Stand 2014:
Honorar für Tagdienst € 352,76
Honorar für Nachtdienst € 440,96

WIE/MIT WEM IST ABZURECHNEN?
Am Ende des Dienstes ist ein EDV-Ausdruck in der 
Bereitschaftsdienst-Ordination anzufertigen. Dieser ist 
zu unterschreiben und wird vom Roten Kreuz Inns-

bruck an das Kuratorium für den ärztlichen Funkbereit-
schaftsdienst übermittelt. Dieses übernimmt sodann 
auch die Ausbezahlung.

Eventuell zusätzlich dazu erbrachte kurative Einzel-
leistungen können nicht mit den Versicherungsträgern 
abgerechnet werden und sind bereits im oben ange-
führten Pauschalhonorar enthalten.

Allgemeinmedizinischer Nachtbereitschafts-
dienst

TEILNAHMEMÖGLICHKEIT:
Niedergelassene Ärzte für Allgemeinmedizin, unab-
hängig davon, ob sie in einem Vertragsverhältnis mit 
den Sozialversicherungsträgern stehen (somit auch 
Wahlärzte).
Eine Teilnahmeverpflichtung gibt es weder für Wahl-
ärzte für Allgemeinmedizin noch für Kassenvertrags-
ärzte für Allgemeinmedizin.

HONORAR
Stand 2014, gemäß Rahmenvereinbarung zum allge-
meinmedizinischen Nachtbereitschaftsdienst:
Nachtbereitschaftsdienstpauschale € 160,00 exkl. 
GSBG-Ausgleich (dzt. 3,4%).

Zusätzlich dazu können die erbrachten kurativen 
Einzelleistungen auf elektronischem Weg mit dem 
Versicherungsträger des jeweiligen Patienten abge-
rechnet werden. Wahlärzten steht für die Abrechnung 
ein e-card Ersatzbeleg zur Verfügung.

WIE/MIT WEM IST ABZURECHNEN?
Über das Diensteinteilungsprogramm: Dort kann der 
Ausdruck „Mein Dienstplan“ angefertigt werden, auf 
welchem sämtliche geleisteten Dienste eines jeden 
Quartals aufgelistet sind. Dieser Ausdruck ist unter-
schrieben am Ende eines jeden Quartals an die TGKK 
zu übermitteln.

Unterbringungsuntersuchung nach § 8 Un-
terbringungsgesetz (UbG)

VERPFLICHTEND FÜR:
Beamtete Sprengelärzte nach dem Gemeindesanitäts-
dienstgesetz (GemSanG) sowie für Vertragssprengel-
ärzte.
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HONORAR
Stand 2014, gemäß § 197 Abs. 2 Ärztegesetz:
Durchführung einer Unterbringungsuntersuchung/Aus-
stellung der Bescheinigung € 87,00

Zusätzlich dazu können noch Fahrtspesen (Kilometer-
geld) in Ansatz gebracht werden.
Entschädigung (Stand 2014) gemäß § 10 Abs. 3 Rei-
segebührenvorschrift: € 0,42 für Personen- und Kom-
binationskraftwagen je Fahrkilometer

WIE/MIT WEM IST ABZURECHNEN?
Die Honorarnote muss an die örtlich zuständige Be-
zirkshauptmannschaft übermittelt werden.

Ärztliche Leistungen nach dem Heimaufent-
haltsgesetz

Es besteht keine Verpflichtung für niedergelassene 
Ärzte, derartige Leistungen zu erbringen. Diese Leis-
tungen können daher vom niedergelassenen Arzt – 
auch wenn er beispielsweise Bereitschaftsdienst hat 
oder Sprengelarzt ist – auch abgelehnt werden.

HONORAR
Stand 2014, Empfehlungstarif der ÖÄK:

Freiheitsbeschränkende 
Maßnahme

(HeimAufG 2014)

Eigener
Patient 

Fremder
Patient

A) ärztliches  Dokument,  Zeug-
nis  (§ 55  Ärztegesetz 1998)  
oder sonstige  ärztliche  Auf-
zeichnungen  (§ 51  Ärztege-
setz  1998) darüber, dass der 
Bewohner/die Bewohnerin

4psychisch krank oder geistig 
behindert ist und

4 im Zusammenhang damit 
sein/ihr Leben oder seine/ihre 
Gesundheit oder das Leben 
oder die Gesundheit anderer 
ernstlich und erheblich gefähr-
det, (Gefährdungsprognose 
gemäß § 4 Abs. 1 HeimAufG) 

€ 55,-- € 104,--

Freiheitsbeschränkende 
Maßnahme

(HeimAufG 2014)

Eigener
Patient 

Fremder
Patient

B)  Freiheitsbeschränkung 
durch

4 medikamentöse Maßnah-
men oder
4 sonstige  dem  Arzt/der  Ärz-
tin  gesetzlich  vorbehaltene
Maßnahmen

•  Prüfung der Aktualität der 
ärztlichen Dokumente
•  ob die Freiheitsbeschrän-
kung zur Abwehr dieser
Gefahr unerlässlich ist und
•  ob sie in ihrer Dauer und 
Intensität im Verhältnis zur
Gefahr angemessen ist 
sowie
•  dass die Gefahr nicht 
durch andere Maßnahmen – 
insbesondere schonendere 
Betreuungs- oder Pflege-
maßnahmen – abgewendet 
werden kann.
•  Die Untersuchungsergeb-
nisse sind gem. § 6 Heim-
AufG zu dokumentieren. 
•  Aufklärung § 7 über Grund,    
Art, Beginn und voraussichtli-
che Dauer der FB sowie
•  Verständigung der Leitung 
der Einrichtung
•   Anordnung 

€ 82,-- € 104,--

C) Für beide Teile A+B € 115,40 € 146,--

 
WIE/MIT WEM IST ABZURECHNEN?
Honorarnote muss an den Auftraggeber übermittelt 
werden.
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Totenbeschau gemäß § 28 Gemeindesani-

tätsdienstgesetz (GemSanG)

VERPFLICHTEND FÜR:

Beamtete Sprengelärzte nach dem Gemeindesani-

tätsdienstgesetz sowie eventuell auch für Vertrags-

sprengelärzte, falls ein entsprechender Passus in der 

Vereinbarung über die Heranziehung als Vertrags-

sprengelarzt mit der Gemeinde/dem Gemeindever-

band enthalten ist.

Darüber hinaus kann die Bezirkshauptmannschaft auf 

Antrag des Bürgermeisters (Sprengelobmannes) nach 

Anhörung der Ärztekammer die Bestellung eines zur 

selbstständigen Berufsausübung berechtigen Arztes 

zum Totenbeschauer bewilligen.

HONORAR

Für beamtete Sprengelärzte: Kein gesondertes Hono-

rar, es können aber Wegegebühren für die Fahrt zum 

Ort der Totenbeschau verrechnet werden und zwar für 

jeden Doppelkilometer bei Tag € 2,60 und bei Nacht    

€ 3,86 (Tarif 2014).

Für Vertragssprengelärzte: Honorar nach Vereinba-

rung über die Heranziehung als Vertragssprengelarzt, 

eventuell gesonderte Geltendmachung von Wegege-

bühren.

WIE/MIT WEM IST ABZURECHNEN?

Die Honorarnote muss an den Auftraggeber (meist die 

zuständige Gemeinde) übermittelt werden.

Zusätzlich eventuell Schrittmacherentfernung bei 

Leichen:
€ 150,- (Empfehlungstarif)

Die Honorarnote ist dem Leichenbestatter zu stellen. 

Ebenfalls ist der Leichenbestatter verpflichtet, für die 

Entsorgung des entnommenen Schrittmachers Sorge 

zu tragen.

Haftfähigkeitsuntersuchung

Es besteht keine Verpflichtung für niedergelassene 

Ärzte, solche Untersuchungen und Begutachtungen 

durchzuführen. Die Durchführung von Verletzungsun-

tersuchungen im Zusammenhang mit Haftfähigkeits-

untersuchungen und die damit in Zusammenhang 

stehende Erstellung von Gutachten kann daher vom 

niedergelassenen Arzt – auch wenn er beispielsweise 

Bereitschaftsdienst hat oder Sprengelarzt ist – auch 

abgelehnt werden.

HONORAR

Es gibt kein festgelegtes Honorar und keinen verein-

barten Vergütungssatz. Möglich wäre zB die Verrech-

nung nach dem BVA-Tarif, nach der Privatärztlichen 

Honorarordnung der Ärztekammer für Tirol oder nach 

dem Gebührenanspruchsgesetz.

Es sollte – falls möglich – vor Durchführung der Un-

tersuchung eine schriftliche Honorarvereinbarung mit 

dem Auftraggeber (beauftragende Polizeidienststelle) 

getroffen werden.

WIE/MIT WEM IST ABZURECHNEN?

Übermittlung der Honorarnote an die beauftragende 

Polizeidienststelle; diese leitet die Honorarnote an die 

Landespolizeidirektion Tirol weiter, die dann die Über-

weisung veranlasst.

Fremdenrechtliche Angelegenheiten (zB Un-

tersuchung von Schubhäftlingen)

Es besteht keine Verpflichtung für niedergelassene 

Ärzte, solche Untersuchungen bei Schubhäftlingen 

durchzuführen und daher kann diese Begutachtung 

vom niedergelassenen Arzt – auch wenn er beispiels-

weise Bereitschaftsdienst hat oder Sprengelarzt ist – 

auch abgelehnt werden.

HONORAR

Es gibt kein festgelegtes Honorar und keinen verein-

barten Vergütungssatz.

WIE/MIT WEM IST ABZURECHNEN?

Übermittlung der Honorarnote an die zuständige Be-

zirkshauptmannschaft, diese wird dann im Wege der 

Landespolizeidirektion Tirol dem Bundesministerium 

für Inneres vorgelegt.

Kriminalpolizeiliche Leichenbeschau

Es besteht keine Verpflichtung für niedergelassene 

Ärzte, der Anforderung der Polizei zur kriminalpolizei-

lichen Leichenbeschauen Folge zu leisten. Die Anfor-

derung kann daher vom niedergelassenen Arzt – auch 

wenn er beispielsweise Bereitschaftsdienst hat oder 

Sprengelarzt ist – auch abgelehnt werden.
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HONORAR

Stand 2014, gemäß Beschluss der Bundeskurie der ngl. Ärzte der ÖÄK:

Gebühr für Mühewaltung 

samt Befund und Gut-

achten

Norm nach dem 

GebAG

Abrechnungs-

Gegenstand

werktags 

von 6 bis 20 
Uhr

werktags von 20 

bis 6 Uhr, Sams-

tag, Sonntag 

und gesetzliche 

Feiertage

Kommissionelle Lei-

chenbeschau in Norm-

fällen bei frischen 

Leichen

§ 35
Abs 1

je begonnene

Stunde
€ 33,80 € 52,50

§ 43
Abs 1

Äußere Besichti-

gung
€ 14,30 € 28,60

_Stunden
§ 32
Abs 1

Zeitversäumnis, 

je begonnene 

Stunde

€ 22,70 € 22,70

Untersuchung von Klei-

dung, Werkzeugen, etc.
§ 43 Abs 1 Z4

€ 14,30 € 28,60

Kommissionelle Lei-

chenbeschau in Sonder-

fällen bei Brandleichen, 

Altleichen, Wasserlei-

chen, Verwesungslei-

chen und dergleichen

§ 35
Abs 1

je begonnene 

Stunde
€ 33,80 € 52,50

§ 43
Abs 1 Z2 lit a

Äußere Besichti-

gung
€ 93,50 € 187,00

_Stunden
§ 32
Abs 1

Zeitversäumnis, 

je begonnene 

Stunde

€ 22,70 € 22,70

_km Kilometergeld, pro km
§ 28
Abs 2

€ 0,42
€ 0,42

WIE/MIT WEM IST ABZURECHNEN?

Die Rechnungslegung erfolgt an jene Polizeidienst-

stelle, von der der Auftrag zur kriminalpolizeilichen 

Leichenbeschau gekommen ist. Von dieser wird die 

Honorarnote an die Landespolizeidirektion Tirol weiter-

geleitet.

Alkohol- und Drogenuntersuchungen gemäß 

Straßenverkehrsordnung (StVO)

VERPFLICHTEND FÜR:

Beamtete Sprengelärzte nach dem Gemeindesanitäts-

dienstgesetz (GemSanG) sowie Vertragssprengelärz-

te.

HONORAR

Für das Untersuchungshonorar zur Feststellung der 

Alkoholisierung im Straßenverkehr können gemäß 

Gebührenanspruchsgesetz (Stand 2014) folgende 

Beträge in Rechnung gestellt w erden:

1. Zeitaufwändige körperliche Untersuchungen mit  

eingehender Begründung des Gutachtens € 116,20 

2. Blutabnahme bei Erwachsenen durch Punktion 

Ä rztekammer für TirolKurie der niedergelassenen Ä rzte

INFOR MATIONSBROSCHÜR E
Außer ver tragliche Honorare und Tarife 

ÄRZTE
KAMMER
FÜR
TIROL

Aufnahme ihrer ärztlichen Tätigkeit bei der Öster-

reichischen Ärztekammer im Wege der Ärztekam-

mern in den Bundesländern zur Eintragung in die 

Ärzteliste anzumelden und die erforderlichen Unter-

lagen (Personal- und Ausbildungsnachweise sowie 

sonstige Urkunden) zum Nachweis der entsprechen-

den allgemeinen und besonderen Erfordernisse für 

die selbstständige oder unselbstständige Ausübung 

des ärztlichen Berufes vorzulegen.

Seitens der Mitarbeiter der Standesführung der Ärzte-

kammer für Tirol wurde eine Broschüre erarbeitet, 

die einen Überblick über die ersten Schritte, die ein 

Arzt vor Aufnahme einer ärztlichen Tätigkeit in Öster-

reich setzen muss, beinhaltet. 

Darin enthalten sind sämtliche Informationen im 

Hinblick auf die Ersteintragung in die Ärzteliste so-

wohl als Arzt in Ausbildung (Turnusarzt) als auch als 

Arzt für Allgemeinmedizin oder Facharzt. Auch für 

Ärzte, die eine Wiedereintragung in die Ärzteliste 

anstreben, enthält die Broschüre wichtige Informa-

tionen. Ferner werden auch die Sonderfälle „Tätigkei-

ten als ausländischer Arzt zu Studienzwecken gemäß 

§ 35 Ärztegesetz“ und „Ausübung des freien Dienst-

leistungsverkehrs gemäß § 37 Ärztegesetz“ dargestellt.

Die Broschüre ist darüber hinaus auch online auf der 

Homepage abrufbar.
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Fachgruppen

Gem. § 72 ÄrzteG können Fachgruppen gebildet werden, 

denen die jeweiligen Fachärzte eines Sonderfaches an-

gehören.

Den Fachgruppen obliegt die Beratung und Unterstüt-

zung der Organe der Ärztekammer in allen die Interessen 

der Fachgruppenangehörigen berührenden Fragen und 

die Durchführung aller ihr von den Organen der Ärzte-

kammer übertragenen Belange und Aufgaben.

Im Berichtszeitraum waren die Fachgruppen vordring-

lich in die Neugestaltung der Ausbildungsinhalteverord-

nung und der Rasterzeugnisse sowie in die Neustruktu-

rierung der kassenärztlichen Honorarordnung invol-

viert. In der Ärztekammer für Tirol sind für 30 Sonder-

fächer Fachgruppen eingerichtet.

Projekte in Tirol

Nachtbereitschaftsdienst unter der Woche
Im Jänner 2011 startete das Pilotprojekt „Allgemein-

medizinischer Nachtbereitschaftsdienst“ zur Sicher-

stellung der ärztlichen Versorgung der Bevölkerung 

Tirols an Werktagen außerhalb der Ordinationszeiten. 

Unter der einheitlichen Rufnummer 141 ist der dienst-

habende Arzt der jeweils teilnehmenden Region von 

Montag bis Freitag in der Zeit von 19.00 Uhr bis 7.00 

Uhr zu erreichen.

Mittlerweile kann tirolweit bereits in 38 Nachtdienst-

sprengel dieser Allgemeinmedizinische Nachtbereit-

schaftsdienst angeboten werden. In den verbleiben-

den 19 Nachtdienstsprengeln wird weiterhin an einer 

Umsetzung des Projektes gearbeitet.

Von Seiten der Vertragspartner (Land Tirol, Tiroler 

Gesundheitsfonds, Ärztekammer für Tirol und Tiroler 

Gebietskrankenkasse) wurde beschlossen, die Finan-

zierung für das Projekt „Allgemeinmedizinischer 

Nachtbereitschaftsdienst“ auch für das Jahr 2015 si-

cherzustellen.

Österreichweite Projekte

ARGE Kassen
Die Arbeitsgruppe „ARGE Kassen“ besteht aus jeweils 

einem oder mehreren Vertreter(n) jeder Landesärzte-

kammer und der Österreichischen Ärztekammer und 

dient dem Erfahrungsaustausch sowie der österreich-

weiten Abstimmung des niedergelassenen Bereiches. 

Darüber hinaus werden anlässlich der Treffen auch 

immer wichtige aktuelle Themen aus dem Kassenbe-

reich diskutiert und bearbeitet.

Im Jahr 2015 ist die Arbeitsgruppe 4 x in einer der Lan-

desärztekammern zusammengetroffen. 

Darüber hinaus wird im Rahmen der ARGE Kassen an 

der Erweiterung der österreichweiten „Metahonorar-

ordnung“ gearbeitet. Mittlerweile können anhand dieser 

Webapplikation bereits sämtliche GKK-Leistungs-

positionen der einzelnen Bundesländer bundesweit 

abgefragt und verglichen werden.

Projekte

PROJEKTE / FACHGRUPPEN
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REFERATE

Referate

Zur Betreuung bestimmter Aufgaben bzw. zur Betreu-

ung der Angelegenheiten bestimmter Arztgruppen 

kann die Ärztekammer berufsgruppenspezifische  

Referate einrichten. Die Referenten werden durch das 

jeweilig zuständige Organ der Ärztekammer bestellt.

In der Ärztekammer für Tirol sind 47 Referate eingerichtet.

Exemplarische Darstellung 
referatsbezogener Tätigkeiten und 
Problemstellungen 2015 

Referat für Sprengelärzte
Am Mittwoch, 04.11.2015 fand eine Sitzung des Referates 

für Sprengelärzte statt. Der Referent, Dr. Edgar Wutscher, 

begrüßte zusammen mit seinem Stellvertreter, MR Dr. 

Klaus Schweitzer, die anwesenden Sprengelärzte. Im 

Anschluss daran erfolgte ein reger Erfahrungsaustausch 

und konnte eine Vielzahl von aktuellen Fragen im  

Zusammenhang mit der Tätigkeit als Sprengelarzt oder 

Totenbeschauer geklärt werden.

Referat für Notfall- und Rettungsdienste 
sowie Katastrophenmedizin
Das Referat für Notfall- und Rettungsdienste sowie 

Katastrophenmedizin der Ärztekammer für Tirol sieht 

seine vordringliche Aufgabe in der Aus- und Fortbildung 

von Notärztinnen und Notärzten. Die beiden zweitägi-

gen Refresherkurse für Notärzte, eine Pflichtfortbildung 

gem.  § 40 Abs. 2 ÄrzteG, wurde insgesamt von 176 

Ärztinnen und Ärzten besucht.

Zum 31.12.2015 verfügen in Tirol 727 Fachärzte und 

Ärzte für Allgemeinmedizin über die aufrechte Berech-

tigung zur Ausübung der notärztlichen Tätigkeit im 

Rahmen eines organisierten Notarztsystems.

Referat für pensionierte Ärzte
Die Anliegen der pensionierten Ärztinnen und Ärzte 

werden über das Referat für pensionierte Ärzte vertre-

ten. Ein Vertreter des Referats für pensionierte Ärzte ist 

kooptiertes Mitglied im Verwaltungsausschuss des 

Wohlfahrtsfonds.

Über dieses Referat werden zudem Freizeitaktivitäten 

und Informationsveranstaltungen für die pensionierte 

Kollegenschaft organisiert.

Freizeitaktivitäten 2015:

21.–24. April: Frühjahrsausflug nach Elsass-Schwarzwald

30. September: Besuch des Domquartiers in Salzburg

15. Dezember: Treffen im Advent (Ludwig-Winkler-Saal 

der Ärztekammer für Tirol)

Referat für private Krankenanstalten
Private Krankenanstalten fallen nicht in den Betreu-

ungsbereich der Ärztekammer, sondern sind der Wirt-

schaftskammer zugeordnet. Nachdem aber zahlreiche 

ÄrztInnen derartige Einrichtungen betreiben, wurde 

dieses Referat mit dem Zweck eingerichtet, die ärzt-

lichen Interessen im Zusammenhang mit privaten 

Krankenanstalten zu vertreten. Zudem ist das Referat 

in die Durchführung der Bedarfserhebung im Zuge von 

Errichtungsbewilligungsverfahren nach dem Tiroler 

Krankenanstaltengesetz eingebunden. Im Jahr 2015 

wurden 6 Bedarfsprüfungen durchgeführt.

Referat für Primarärzte
Schlichtungssitzungen:

Gemäß geltendem Direktverrechnungsübereinkommen, 

abgeschlossen zwischen dem Verband der Versicherungs-

unternehmen Österreichs und der Ärztekammer für 

Tirol, sind Differenzen über die Interpretation von  

Bestimmungen aus der Honorarvereinbarung (BKH, LKH 

Hall, Hochzirl, Natters, KH Zams) einem Schlichtungs-

ausschuss vorzulegen, wenn zwischen dem rechnungs-

legenden Arzt und dem betroffenen privaten Kranken-

versicherer keine Einigung erzielt werden konnte.

In 1 Sitzungstermin wurden 51 Fälle abgehandelt, wobei 

der überwiegende Teil der Fälle im Sinne der Primarii 

und Konsiliarii gelöst werden konnte.

Referat für Hausapotheken führende Ärzte
Anzahl der Hausapothekenvisitationen unter  

Teilnahme eines Kammervertreters: 11

Ansuchen/Bewilligungen um Hausapotheken: 2

Stellungnahmen der ÄKT zu Apotheken- 

Bereitschaftsdienstverfahren: 4
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Dem ärztegesetzlichen Auftrag, Fortbildungsveran-

staltungen zu organisieren und durchzuführen  

(§ 66 Abs. 2 Zif. 17 ÄrzteG), kommt die Ärztekammer 

für Tirol im Rahmen des Fortbildungsreferates nach. 

Das Fortbildungsreferat kooperiert bei der Organisa-

tion fachspezifischer Fortbildungsmaßnahmen mit 

den jeweiligen Referaten, Fachgruppen und Kurien.

In die Organisation und Durchführung von Fort-

bildungsveranstaltungen in den Bezirken sind die 

BezirksärztevertreterInnen eingebunden.

Die Ankündigung der Fortbildungsveranstaltungen 

erfolgt über den monatlich erscheinenden Fort-

bildungsnewsletter, die Homepage der Ärztekammer 

für Tirol und gegebenenfalls durch den postalischen 

Versand der Ankündigungen bzw. der Programme.

Finanziert werden die Fortbildungsmaßnahmen aus 

den Kammerbeiträgen, in Einzelfällen durch Teilnah-

megebühren bzw. durch Sponsorbeiträge und Ein-

nahmen aus gelegentlich im Zusammenhang mit 

Veranstaltungen durchgeführten Fachausstellungen.

Eine weitere Aufgabe des Fortbildungsreferates liegt 

in der Approbation von Fortbildungsveranstaltungen 

und der Bearbeitung der Anträge auf Zuerkennung 

des ÖÄK-Fortbildungsdiploms.

Fortbildung

Tiroler Ärztetage 2015 

Die Tiroler Ärztetage haben 2015 wieder mehr als  

550 Kolleginnen und Kollegen sowie Arztassistentin-

nen besucht. Besonderer Dank gilt den 100 Referen-

tinnen und Referenten sowie Seminar leiterinnen und 

Seminarleitern.

Zum wirtschaftlichen Erfolg der Ärztetage trägt die 

Fachausstellung bei, an der erstmals 50 Aussteller 

teilgenommen haben. Der bei den Tiroler Ärztetagen 

erzielte Einnahmenüberschuss vermindert die von 

der Ärztekammer zu tätigenden Aufwendungen für 

die Fortbildungsveranstaltungen während des Jahres.

Novellierung der Verordnung über 
die ärztliche Fortbildung

Die Fortbildungsperiode wurde auf 5 Jahre ausge-

dehnt. In 5 Jahren sind 250 Fortbildungspunkte zu 

erwerben.

Adaptierungen gab es im Bereich der Approbation 

von Fortbildungsveranstaltungen und der Anerken-

nung von Fortbildungsveranstaltern.

FORTBILDUNG
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FORTBILDUNG

„Fortbildungszentrum Ärztekammer“ 

Mit dem Ludwig-Winkler-Saal, dem Seminarraum im 

Stöckl und dem kleinen Seminarraum im 5. Stock 

verfügt die Ärztekammer für Tirol über technisch 

bestens ausgerüstete Fortbildungsräumlichkeiten, 

die im Jahr 2015 für 71 ein- bzw. mehrtägige Seminare, 

Ausbildungskurse, Fortbildungsabende und Qualitäts-

zirkelsitzungen genutzt wurden. 

Vom Fortbildungsreferat 2015  
organisierte und durchgeführte  
Veranstaltungen

Kongress
Tiroler Ärztetage (zweitägiger Seminarkongress für 

angestellte und niedergelassene ÄrztInnen, UMIT 

Hall, 25./26. September, 550 TeilnehmerInnen) 

Seminare 
·  Turnus Aktiv (3 Module, Ergänzung zur postpromotio-

nellen Ausbildung, pro Modul ca. 30 TeilnehmerInnen)

·  Notfall-Update (Refresher für NotärztInnen, zweitä-

gige Veranstaltung, 83 TeilnehmerInnen)

·  Praxisgründungsseminar (zweitägiges Seminar  

für Praxisgründer, 20 TeilnehmerInnen)

·  Psychoonkologisches Curriculum  

(7 zweitägige Module, 15 TeilnehmerInnen) 

·  Ausbildungskurse zu ÖÄK-Diplomen

·  Fortbildung für Strahlenschutzbeauftragte  

(90 Teilnehmer)

Fortbildungsveranstaltungen in den Bezirken
130 Fortbildungsabende in den Bezirken  

zu diversen Themen

7 Bezirksärzteversammlungen (Fortbildung  

zu berufsrechtlichen Themen)

Qualitätszirkel
17 allgemeinmedizinische und fachärztliche  

Qualitätszirkel (81 Sitzungen)

Fortbildungsveranstaltungen diverser Referate 
Referat für klinische Prüfungen, Ausbildungskurs 

zum ÖÄK-Diplom „Klinischer Prüfarzt“ (23 Teilneh-

mer)

PPP-Referat: Ausbildungskurse zum ÖÄK-Diplom   

Psy I: 2 zweitägige Module für TurnusärztInnen  

(30 Teilnehmer)

Referat für Palliativmedizin:  

5 Fortbildungsveranstaltungen (Palliativforum)

Referat für Suchtmedizin:  

5 Fortbildungsveranstaltungen

Referat für Schulärzte: 4 Qualitätszirkel, 1 Seminar

ÖÄK-Fortbildungsdiplom
In Tirol verfügen 2005 Ärztinnen und Ärzte  

über das ÖÄK-Fortbildungsdiplom.

Im Jahr 2015 wurden 575 Anträge für das  

ÖÄK-Fortbildungsdiplom bearbeitet.

ÖÄK-Notarztdiplom
Im Jahr 2015 wurden 67 Notarztdiplome von  

der ÖÄK für Tiroler ÄrztInnen angefordert. 

Organisatorische	Hinweise

Veranstaltungsort:			
Ärztekammer für Tirol  

Seminarraum im Stöckl,1. Stock  

Anichstraße 7, 6020 Innsbruck

Veranstalter:   Ärztekammer für Tirol,  

 Fortbildungsreferat

Anmeldung:		 	
per Fax 0512/52058-130 

telefonisch: 0512/52058-0 per  

E-Mail: anmeldung@aektirol.at

DIE	tEIlnAHME	ISt	KOStEnlOS.

Die	Veranstaltung	wurde	mit		
11	DFP-Punkten	approbiert

Samstag, 9. April 2016  
Moderation:	Dr. Sabine HAuPT-WuTScHER

DAS	REcHtlIcHE	unD	WIRtScHAFtlIcHE		
uMFElD	DES	nIEDERGElASSEnEn	ARztES

09.00 Die	apparative	Ausstattung	einer	Praxis
  Dr. Sabine HAuPT-WuTScHER

09.45 Arzt	und	Steuern
  Raimund EllER 

10.45 PAuSE

11.00 Finanzierungsmodelle	für	die	Praxis
  Edi PlATTnER

11.30 Wichtige	Versicherungen	für	den	Arzt	
	 	 und	seine	Praxis
  claus ZElgER

12.00 MITTAgSPAuSE

13.00 Die	Angestellten	des	niedergelassenen		 	
	 	 Arztes-Dienstverträge,	Arbeitsrecht	etc.
  Dr. Johanna SAgMEISTER

13.45 Einschlägige	Rechtsbestimmungen	
	 	 anlässlich	der	niederlassung
  Mag. Reinhold PlAnK

14.30 PAuSE

14.45 neue	zusammenarbeitsformen	im	
	 	 niedergelassenen	bereich
  Dr. günter Atzl

15.30 Wohlfahrtsfonds	und	Kammerbeiträge	
	 	 der	Ärztekammer	für	tirol
  Dr. Franz gRöSSWAng

ca. 16.30 EnDE

Freitag, 8. April 2016  
Moderation:	Dr. Sabine HAuPT-WuTScHER

PRAXISFÜHRunG	unD	PRAXISORGAnISAtIOn

14.00 Wesentliche	bestimmungen	des	
	 	 Arbeitnehmerschutzes	für	die	Praxis	
  Ing. Andreas gEISlER

14.45 Die	Entscheidung	zur	freien	
	 	 niederlassung	/	Praxisführung	
	 	 Qualitätsmanagement
  Dr. Artur WEcHSElBERgER 

15.30 Qualitätssicherung	in	der	Praxis:	
	 	 Medizinproduktegesetz	und	
	 	 Hygiene-Verordnung
  Dr. Johanna SAgMEISTER

16.15 PAuSE 

16.30 Die	wahlärztliche	tätigkeit
  Dr. Momen RADI

17.00 Die	kassenärztliche	Praxis,	bewerbung,		 	
	 	 Punkteschema
  Dr. Edgar WuTScHER 

ca. 18.30  EnDE

Programm

	 	
Sehr	geehrte	Frau	Kollegin!	

	 	
Sehr	geehrter	Herr	Kollege!

Mit der selbständigen Führung einer Ordination sind 

neben den medizinischen Fähigkeiten wei tere hohe 

Anforderungen organisatorischer, wirt schaftlicher und 

nicht zuletzt auch rechtlicher Art verbunden. 

Neben der Erfüllung der persönlichen Erwartungen birgt 

daher die Niederlassung ohne Zweifel auch Risiken, die 

durch entsprechen des Management auf ein Mindest-

maß reduziert werden können. 

Dieses Seminar soll allen nie derlassungswilligen 

Ärztinnen und Ärzten eine wertvolle Hilfe bei der 

Praxisgründung und al len bereits niedergelassenen 

Kolleginnen und Kollegen eine Anregung für die 

Optimierung ihres Ordinationsbetriebes sein.

Mit vorzüglicher Hochachtung

 

Ihr	Dr.	Artur	Wechselberger

Präsident der Tiroler Ärztekammer

Praxisgründung	|	Praxisführung	|	Praxisorganisation Referenten

Dr.	Günter	Atzl

Kammeramtsdirektor der Ärztekammer für Tirol

Raimund	EllER

Steuerberater Innsbruck

Ing.	Andreas	GEISlER

Mitarbeiter der Ärztekammer für Tirol

Dr.	Franz	GRöSSWAnG

Wohlfahrtsfonds der Ärztekammer für Tirol

Dr.	Sabine	HAuPt-WutScHER

Ärztin für Allgemeinmedizin

Mag.	Reinhold	PlAnK

Abteilungsleiter-Stv. der Abteilung Kurie der 

niedergelassenen Ärzte der Ärztekammer für Tirol

Edi	PlAttnER

Regionalleiter im Bereich Vermögensanlage und 

Freie Berufe bei der BTV Innsbruck

Dr.	Momen	RADI

Facharzt für Innere Medizin und Arzt für Allgemein-

medizin in Innsbruck, Obmann der Kurie der 

niedergelassenen Ärzte

Dr.	Johanna	SAGMEIStER

Abteilungsleiterin der Abteilung Kurie der 

niedergelassenen Ärzte der Ärztekammer für Tirol

Dr.	Artur	WEcHSElbERGER

Arzt für Allgemeinmedizin in Innsbruck, 

Präsident der Ärztekammer für Tirol

Dr.	Edgar	WutScHER

Arzt für Allgemeinmedizin in Sölden, 

Fortbildungsreferent der Ärztekammer für Tirol

claus	zElGER

Versicherungsbüro Hofer & Partner, Innsbruck

Ärztekammer	

für	tirol

Freitag, 8. April 2016 

Samstag, 9. April 2016

Ärztekammer für Tirol,

Anichstraße 7/5, Innsbruck

·	Praxisgründung

·	Praxisführung

·	Praxisorganisation

Seminar

Ludwig-Winkler-Saal, 5. Stock

Seminarraum im Stöcklgebäude
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Neues Rektorat an der 

Medizinischen Universität Innsbruck

Krankenhäuser/universität

Das Rektorat der Funktionsperiode 

2013 bis 2017:

Rektorin: 

O. Univ.Prof. Dr. Helga Fritsch

Vizerektorin für Forschung und 

Internationales: 

Univ.Prof. Dr. christine Bandtlow

Vizerektor für klinische 

Angelegenheiten: 

Univ.Prof. Dr. Gustav Fraedrich

Vizerektor für Lehre und 

Studienangelegenheiten: 

Univ.Prof. Dr. Peter Loidl

Vizerektor für für Finanzangelegenheiten 

und Organisationsentwicklung: 

Mag. claudius Kaloczy

Am 1. Oktober 2013 hat die Amtsperiode des neuen Rektorats der Medizinischen Universität Innsbruck begonnen, 

der feierliche Akt der Inauguration erfolgte am 30. November.

Das neue Rektorat der Medizinischen Universität Innsbruck:v.l.n.r.: o.Univ.Prof.in Dr.in Helga Fritsch,Univ.Prof. 

Dr. Gustav Fraedrich, Univ.Prof. Dr. Peter Loidl, Univ.Prof.in Dr.in christine Bandtlow, Mag. claudius Kaloczy. 

Foto: Medizinische Universität Innsbruck

Details zur Medizinischen Universität 

Innsbruck 

Die Medizinische Universität Innsbruck mit 

ihren rund 1.400 MitarbeiterInnen und ca. 

3.000 Studierenden ist gemeinsam mit der 

Universität Innsbruck die größte Bildungs 

und Forschungseinrichtung in Westösterreich 

und versteht sich als Landesuniversität für 

Tirol, Vorarlberg, Südtirol und Liechtenstein. 

An der Medizinischen Universität Innsbruck 

werden folgende Studienrichtungen angebo

ten: Humanmedizin und Zahnmedizin als 

Grundlage einer akademischen medizini

schen Ausbildung und das PhDStudium 

(Doktorat) als postgraduale Vertiefung des 

wissenschaftlichen Arbeitens. 

An das Studium der Human oder Zahnme

dizin kann außerdem der berufsbegleitende 

clinical PhD angeschlossen werden. 

Seit Herbst 2011 bietet die Medizinische Uni

versität Innsbruck exklusiv in österreich das 

Bachelorstudium „Molekulare Medizin“ an. 

Ab dem Wintersemester 2014/15 kann als 

weiterführende Ausbildung das Masterstudi

um „Molekulare Medizin“ absolviert wer

den. 

 

Die Medizinische Universität Innsbruck ist in 

zahlreiche internationale Bildungs und For

schungsprogramme sowie Netzwerke einge

bunden. Schwerpunkte der Forschung liegen 

in den Bereichen Onkologie, Neurowissen

schaften, Genetik, Epigenetik und Genomik 

sowie Infektiologie, Immunologie & Organ 

und Gewebeersatz. Die wissenschaftliche 

Forschung an der Medizinischen Universität 

Innsbruck ist im hochkompetitiven Bereich 

der Forschungsförderung sowohl national 

auch international sehr erfolgreich. 

R
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Krankenhäuser/universität

Rektorin o. Univ.-Prof. Dr. 

Helga Fritsch

Bereits von 2003 bis 2005 war o. Prof. 

Dr. Helga Fritsch im Gründungsrekto-

rat der Medizinischen Universität 

Innsbruck Vizerektorin für Lehre und 

Studienangelegenheiten und folgte mit 

17. 4 2012 Frau Univ.-Prof. Dr. Doris Ba-

logh als Vizerektorin für Personal 

nach.

Seit 1998 ist die gebürtige Rheinlände-

rin in Tirol tätig. Sie wurde in diesem 

Jahr als Nachfolgerin von Univ.-Prof. 

Dr. Werner Platzer als Leiterin des In-

stituts für Anatomie der medizinischen 

Fakultät der Universität Innsbruck be-

rufen und hat diese mittlerweile als 

Department für Anatomie, Histologie 

und Embryologie strukturierte Einrich-

tung der Medizinischen Universität 

Innsbruck im Sinne ihres Vorgängers 

zu einer modernen und lebendigen 

Lehr- und Forschungseinrichtung wei-

terentwickelt. Bis zu ihrer Berufung 

nach Innsbruck war sie am Institut für 

Anatomie der Medizinischen Universi-

tät Lübeck tätig.

Wir werden wie Graz und Wien 

unabhängig bleiben

Die „Mitteilungen der Ärztekammer für Tirol“ sprachen mit Rektorin 

o. Univ.-Prof. Dr. Helga Fritsch über ihre Ziele, aktuelle universitäre Frage-

stellungen und ihre Überlegungen zur Lösung anstehender Probleme.

Mitteilungen der Ärztekammer für Tirol: Sie 

wurden als erste Frau mit der Leitung einer 

Medizinischen Universität betraut. Wie geht 

es Ihnen in dieser neuen Funktion? Welche 

persönlichen Erwartungen knüpfen Sie an 

diese?

O. Univ.-Prof. Dr. Helga Fritsch: Dass man mich 

für diese verantwortungsvolle Position gewählt 

hat, macht mich ein wenig stolz und ich bin mir 

darüber bewusst, dass es eine große  Herausfor

derung ist. Persönlich stehen  für mich Transpa

renz, enger Austausch und vertrauensvolle Zu

sammenarbeit mit den MitarbeiterInnen und 

den ProfessorInnen innerhalb der Medizinischen 

Universität ganz oben auf meiner Agenda – das 

Gleiche gilt genauso für alle externen Partner.

Im Laufe des letzten Jahres wurde auf politi-

scher Ebene die Zusammenlegung der beiden 

Innsbrucker Universitäten, MUI und LFU, 

thematisiert. Wie stehen Sie zu diesen Über-

legungen? Wo erkennen Sie Potenziale für ein 

synergetisches Zusammenwirken der MUI mit 

der LFU? Sehen Sie auch Kooperationsmög-

lichkeiten der MUI mit der UMIT?

Die Medizinische Universität Innsbruck besteht 

seit zehn Jahren, wir stehen stabil da und haben 

eine eigene corporate Identity. Das neue Rektorat 

wird auch in Zukunft diesen Weg weitergehen.

Die Eigenständigkeit der Medizinischen Univer

sität Innsbruck ist für die Spitzenmedizin in 

Westösterreich wichtig und wir werden wie Graz 

und Wien unabhängig bleiben.

Der Bereich Life Sciences ist nur ein Beispiel, wo 

wir sehr eng mit der Universität Innsbruck zu

sammenarbeiten, und genauso offen bin ich für 

Kooperationen mit allen anderen Tiroler Hoch

schulen. 

Im Tiroler Regierungsübereinkommen wurde 

die Optimierung der Rahmenbedingungen für 

die Zusammenarbeit zwischen der Medizini-

schen Universität und der TILAK vereinbart. 

Welche Ziele verfolgen Sie in der Zusammen-

arbeit mit der TILAK, welche Akzente wollen 

Sie setzen?

Was die Zusammenarbeit mit der TILAK und dem 

Land Tirol betrifft, sind wir auf einem guten Weg. 

Und wenn es etwas Neues zum Zusammenar

beitsvertrag  gibt, werden wir die öffentlichkeit 

gemeinsam darüber informieren.

Die Linzer Medizin-Fakultät soll im Winterse-

mester 2014/15 ihre Tore öffnen.

Oberösterreicher haben traditionell in Inns-

bruck Medizin studiert, sie stellen auch ein 

beachtliches Segment der MitarbeiterInnen 

der MUI. Welche Folgen sehen Sie für die Me-

dizinische Universität in Tirol?

Was die Studierendenanzahl betrifft sehe ich für 

Innsbruck keine Schwierigkeiten. Bei unseren 

Anmeldezahlen könnten wir deutlich mehr 

Studienplätze vergeben. Es wurde uns zugesagt, 

dass die Anzahl der Studierenden und die Finan

zierung in Innsbruck, Wien und Graz darunter 

nicht leiden werden. Das heißt, es darf keine 

Reduktion von Ressourcen stattfinden, damit es 

auch zu keinem Qualitätsverlust an den drei 

Medizinischen Universitäten kommt. Allerdings 

haben wir Sorge, dass die Quotenregelung mög

licherweise nicht mehr sicher ist und die Argu

mentierbarkeit in Brüssel schwierig werden 

könnte. 

Obwohl an der MUI seit 2002 allgemeinmedi-

zinische Lehrveranstaltungen in das Curricu-

Öffentlichkeitsarbeit

Die Ärztekammer versucht, ihre Mitglieder mit ihrer 

internen Informationstätigkeit auf dem Laufenden 

zu halten und dabei den Mittelweg zwischen Über-

lagerung und Vorenthalten wichtiger Informationen 

zu finden. Vor allem aber hat sich die Ärztekammer 

auch zum Ziel gesetzt, Medienbetreuung und  

Medieninformation sehr gewissenhaft zu betreiben, 

um damit den Journalisten die Möglichkeit der ob-

jektiven Berichterstattung zu liefern. 

In gezielt angesetzten Pressekonferenzen und sorg-

fältig erarbeiteten Presseaussendungen erfolgt dieser 

Kontakt zur Medienwelt. Auch hier versucht man, von 

einer Überhäufung Abstand zu nehmen, um dann, 

wenn es wirklich wichtig ist, auch Gehör zu erhalten. 

Medien der Ärztekammer für die 
interne Informationstätigkeit

Mitteilungen der  
Ärztekammer für Tirol
Das Magazin der Ärztekammer erscheint viermal 

jährlich und wird an 4663 ÄrztInnen und  

162 Abonnenten verschickt. 

Rundschreiben
Um die Kurienmitglieder 

über aktuelle Themen zu 

informieren, werden 

Rundschreiben sowohl 

in elektronischer als 

auch teilweise in 

gedruckter Form 

versandt. 

Homepage (www.aek-
tirol.at)
Die Homepage der Ärz-

tekammer wird lau-

fend aktualisiert und 

informiert so über 

tagesaktuelle Themen 

und diverse Fragestel-

lungen rund um das 

Tiroler Gesundheits-

system. Im Downloadcenter 

findet man neben unterschiedlichsten Formularen 

auch relevante Gesetzestexte, Tarifempfehlungen, 

Honorarordnungen, Mustervereinbarungen sowie 

Vortragsunterlagen und vieles mehr. 

Medien der Ärztekammer für die  
externe Informationstätigkeit

„Gesundes Tirol extra – 
ärztliche Hilfe schnell gefunden“
Diese Broschüre mit den Adressen aller niedergelas-

senen ÄrztInnen und weiteren wichtigen Informatio-

nen für den Patienten entwickelte sich zu einem 

„Renner“. Bisher war jede Ausgabe (Auflage 35.000) 

innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Diese Broschüre 

erscheint entsprechend überarbeitet jährlich.

„Informationsfolder“
Auch die Möglichkeit, mit Informationsfoldern  

bestimmte Zielgruppen zu erreichen, wird genützt. 

Zum Beispiel: Informationsfolder für Maturanten 

über die Berufsaussichten als Arzt, Informationsfol-

der über die wahlärztliche Tätigkeit etc.

„Homepage“
Die Homepage der Ärztekammer enthält wesentliche 

Informationen für die Öffentlichkeit: Ordinations-

daten der niedergelassenen ÄrztInnen, Wochenend- 

und Feiertagsdienste, Daten der öffentlichen Kran-

kenanstalten und dort tätige ÄrztInnen.

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
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52 %
Tiroler  

Tageszeitung

1 %
Vorarlberger
Nachrichten

2 %
Österreichische

Ärztezeitung

2 %
ORF

4 %
Kleine Zeitung 4 %

Sonstige 2 %
Der Standard 3 %

Die Presse
1 %

Kitzbüheler 
Anzeiger

1 %
Medical Tribune

6 %
Kurier

6 %
Österreich

16 %
Kronenzeitung

Pressespiegel 2015 (insgesamt 798 Artikel)

Die wichtigsten Themen der einzelnen Monate im Überblick

MONAT TITEL MEDIUM

Jänner Spitalsärzten in Bezirken reicht es auch TT

Jänner Ärztestreit: Schon 50 Operationen vertagt Österreich, TT

Jänner Zwei-Klassen-Medizin: „Es geht in die Richtung“ Kronen Zeitung

Februar Bittere Pille für die hausärztliche Versorgung TT

Februar Ärzte stimmen nächste Woche über Paket ab TT, Kronen Zeitung, Österreich

März Freispruch für Nadinas Narkosearzt
TT, Der Standard, Salzburger 
Nachrichten, Österreich

März Heiler als Kurpfuscher angezeigt TT, Kronen Zeitung, Heute

März Endlich neuer Augenarzt für Osttiroler Patienten Kleine Zeitung

Der Pressespiegel für die Ärztekammer für Tirol wird 

von der APA Presseagentur über die Österreichische 

Ärztekammer erstellt und wird tagesaktuell kammer-

intern online gestellt. Somit kann die Ärztekammer 

für Tirol durch das Selektieren der Artikel täglich ei-

nen Pressespiegel erstellen, welcher für die Tiroler 

Gesundheitspolitik bzw. für die Tiroler Ärztekammer 

relevant ist.

Zusätzlich werden die folgenden österreichischen 

Printmedien samt ihrer regionalen Mutationen  

beobachtet: Tiroler Tageszeitung, Burgenländische 

Volkszeitung, Falter, Format, Furche, Heute, Kleine 

Zeitung, Konsument, Krone, Kärntner Tageszeitung, 

Kurier, News, Niederösterreichische Nachrichten, 

NVB, Österreich, Presse, Profil, Salzburger Nachrich-

ten, Standard, Trend, Vorarlberger Nachrichten, 

WirtschaftsBlatt, Wiener Zeitung.

Dadurch hat die Ärztekammer für Tirol einerseits  

jeden Tag die aktuellsten Artikel online als Faksimile 

griffbereit, die sie direkt betreffen, und andererseits 

auch einen hervorragenden Überblick über die  

Gesundheitspolitik der anderen Bundesländer.

Insgesamt wurden von 01.01.2015 bis 31.12.2015 798 

Pressemeldungen, welche die Ärztekammer für Tirol 

betreffen, zur Verfügung gestellt. Betreffend ganz 

Österreich waren es 13.525 Artikel. 
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MONAT TITEL MEDIUM

März
Spitalsärzte in Bezirken fühlen sich  
überfahren: Paket abgelehnt

Kronen Zeitung, Österreich,  
Der Standard, TT

März Wildschönau bald ohne Arzt Kronen Zeitung

April
Ärztemangel – obwohl die Med-Uni aus allen Nähten 
platzt

TT

April Niedergelassene Ärzte: Kammer für raschen Ausbau Die Presse, Salzburger Nachrichten

April Tirol: Widerstand gegen Gehaltspaket Die Presse

Mai Tiroler Notärzte sind Klassenbeste TT

Mai 110.000 Tiroler haben Diabetes TT, Kronen Zeitung

Juni Kein Arzt will in der Wildschönau arbeiten Österreich

Juni
Der Name TILAK ist Geschichte: Ab sofort  
heißt es „tirol kliniken“

TT, Kronen Zeitung, Österreich

Juni Startschuss für neue Kinder- & Herz-Klinik Österreich

Juli Aichner schrieb einen Klinik-Krimi Kronen Zeitung, Kleine Zeitung

Juli Primärversorgung: Gesetz wird ab Herbst verhandelt Der Standard

August Ärzte drohen jetzt mit Streik
TT, Die Presse, Kurier, Österreich, 
Der Standard

August 14 Kassenstellen, vier Bewerber TT, Kronen Zeitung

August Wechselberger will Kur stärken, statt einsparen TT

September Die Qual mit den Wahlärzten Kurier

September Wegen Reform: Ärzte drohen mit Kündigung Österreich

September Sozialversicherung: Nachfrist für E-Card mit Foto Die Presse

Oktober
Gehälterstreit an Krankenhäusern: Lage droht  
erneut zu eskalieren

TT, Kronen Zeitung

Oktober Ärzte stimmen Geldpaket zu TT

November Problem Ärztemangel bleibt TT, Kronen Zeitung

November Die Wildschönau steht weiter ohne Kassenarzt da TT

Dezember Chef der Kardiologie abberufen
TT, Kurier, Kronen Zeitung,  
Österreich, Der Standard

Dezember Tiroler Täler: Das Sterben geht weiter TT, Kronen Zeitung

Dezember Ärzte-Präsident verteidigt Zwei-Klassen-Medizin
TT, Der Standard, Die Presse, 
Österreich
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Zeitungsartikel

Österreich – 23.05.2015

Tiroler Tageszeitung – 31.01.2015

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
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Tiroler Tageszeitung – 04.09.2015

Kronen Zeitung – 13.10.2015

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
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Tiroler Tageszeitung – 27.10.2015

Tiroler Tageszeitung – 28.11.2015

Tiroler Tageszeitung – 19.11.2015

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
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Preis der Ärztekammer für Tirol

Der Preis wird von der Ärztekammer für Tirol  

vergeben. Die Preissumme ist mit € 4000 dotiert. 

Mit diesem Preis soll die Arbeit junger Wissenschaf-

terInnen gefördert werden. 

2015 wurden 5 Arbeiten für den Preis der Ärzte-

kammer für Tirol eingereicht.

Dr.-Johannes-Tuba-Preis

Der Preis wurde jährlich von Frau Hertha Tuba  

gestiftet und ist mit einer Preissumme von € 7300 

 dotiert. 

Die Vergabe dieses Preises wurde von der Stifterin der 

Ärztekammer für Tirol übertragen. Ziel des Preises 

ist die Förderung von wissenschaftlichen Arbeiten 

oder einer besonders hervorragenden Tätigkeit auf 

dem Gebiet der Gerontologie und Geriatrie. 

2015 wurden 3 Arbeiten für diesen Preis eingereicht. 

Wissenschaftliche Preise
und Auszeichnungen

Auszeichnungen von ÄrztInnen

Ehrungen 
Einmal jährlich lädt die Ärztekammer für Tirol  

Kolleginnen und Kollegen, deren berufliches oder 

außerberufliches Wirken mit einer Auszeichnung  

gewürdigt wurde, zu einer Feierstunde ein. Im Rahmen 

dieser Feierstunde werden auch die „Paracelsus-

medaillen für langjährige vorbildliche Tätig-

keit als Arzt“ an jene ÄrztInnen ver liehen, 

die im laufenden Jahr ihre berufliche 

Tätigkeit beendet haben. 

Die Schiedsstelle in Arzthaftpflichtfragen ist eine Ein-

richtung, die sich mit behaupteten Behandlungsfehlern 

von Patientinnen und Patienten auseinandersetzt und 

versucht diese einer außergerichtlichen Klärung zuzu-

führen.

Die Kommission setzt sich aus einem juristischen Vor-

sitzenden, Herrn Dr. Heinz J. Moser und einem medizi-

nischen Beisitzer zusammen, wobei dem Gremium 

insgesamt 6 Personen aus unterschiedlichen Fachgebie-

ten zur Verfügung stehen.

Im Jahr 2015 wurden insgesamt 71 neue Anträge einge-

bracht, 41 Fälle der insgesamt 71 neuen Fälle zur Über-

prüfung, ob ein Behandlungsfehler vorliegt, richteten 

sich gegen Tiroler Krankenanstalten, davon wurden  

29 Patientinnen und Patienten durch die Tiroler Patien-

tenvertretung (Einrichtung der Tiroler Landesregierung) 

vertreten. Die restlichen 30 eingebrachten Fälle richteten 

sich gegen niedergelassene Ärztinnen und Ärzte für 

Allgemeinmedizin und Fachärztinnen und Fachärzte.

Insgesamt traf sich die Kommission im Jahr 2015  

27 Mal zu nicht öffentlichen und öffentlichen Kommis-

sionssitzungen und behandelte dabei 171 Fälle.

Anfang des Jahres 2015 fand auf Kammerebene ein 

Personalwechsel im Bereich Schiedsstelle statt. Frau 

Nadine Felder folgte Frau Sonja Engl, die ihre Tätig keit 

in der Ärztekammer für Tirol im Februar 2015 beendete, 

als Sachbearbeiterin nach.

Schiedsstelle in  
Arzthaftpflichtfragen

PREISE UND AUSZEICHNUNGEN / SCHIEDSSTELLE IN ARZTHAFTPFLICHTFRAGEN
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Disziplinarkommission

Zusammensetzung der  
Disziplinarkommission

·  Vorsitzender:  

Senatspräsident des OLG i. R.: Dr. Walter KRABICHLER

·  1. Stellvertreter: Richter des OLG Dr. Ernst WERUS

·  2. Stellvertreter: Richter des OLG Dr. Klaus SCHRÖDER

·  Disziplinaranwalt-Stellvertreter:  

Dr. Ludwig FRANCKENSTEIN

·  Untersuchungsführer:  

Richter des OLG Dr. Thomas LECHNER

·  Stellvertreter: Richter des LG Dr. Andreas FLECKL

·  Ärztliche Beisitzer:  

Dr. Harald OBERBAUER 

MR DDr. Paul HOUGNON

·  Stellvertreter:  

OMR Dr. Fritz MEHNERT, MR Dr. Werner MOLL,  

MR Dr. Helmut SCHWITZER, Dr. Johanna KANTNER

2015 haben insgesamt 11 Disziplinarverhandlungen 

stattgefunden, es konnten 22 Fälle abgeschlossen 

werden. Im Frühjahr 2015 fand auch im Bereich 

Disziplinarwesen ein Mitarbeiterwechsel statt.  

Frau Mag. Sabine Strieder folgte Frau Mag. Sabine 

Knapp, die ihre Karenz antrat, als Sachbearbeiterin 

nach.

In diesem Jahr fand in Tirol erstmals eine  

Fachtagung zum Thema „Disziplinarrecht der 

Ärzte“ statt. Zu dieser Veranstaltung wurden 

österreichweit alle Personen eingeladen, die in die 

erstinstanzliche Durchführung des Disziplinar-

verfahrens eingebunden sind (die Vorsitzenden der 

Disziplinarkommission, die ärztlichen Beisitzer, der 

Disziplinaranwalt, die Untersuchungsführer sowie 

deren jeweilige Stellvertreter). 

DISZIPLINARKOMMISSION
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Sonstige Veranstaltungen  
der Ärztekammer für Tirol

Die Ärztekammer für Tirol

erlaubt sich,

die Ärztinnen und Ärzte Tirols

mit ihren Familien und Freunden zur

Lukasmesse

mit

erzbischof Franz Lackner

einzuladen.

Die Lukasmesse feiern wir

am Samstag, 24. Oktober 2015, 

um 18.00 Uhr

in der Pfarrkirche st. Virgil in rattenberg.

Anschließend lädt die Ärztekammer für Tirol 

zum gemütlichen Beisammensein 

bei einem kleinem Buffet ein. Lukasmesse

Ärztekammer für Tirol
E i n l a d u n gzur
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Lukasmesse 

Die Lukasmesse 2015 wurde am 24. Oktober in der 

Pfarrkirche St. Virgil in Rattenberg von Herrn Erzbi-

schof Dr. Franz Lackner zelebriert.

 

Spätsommerfest  
der Ärztekammer für Tirol 

Unter dem Motto „Festa português brasileira“ fand 

zum 6. Mal das Spätsommerfest der ÄK für Tirol am 

28. August 2015 statt. Bei sommerlichen Temperaturen 

wurden die Gäste unterhalten. Die Weinpräsentation, 

die ganz im Zeichen Portugals stand und bei der  

hervorragende Köstlichkeiten aus Brasilien dargeboten 

wurden, fand auch in diesem Jahr wieder besonders 

großen Anklang. 

SONSTIGE VERANSTALTUNGEN DER ÄRZTEKAMMER FÜR TIROL

www.aektirol.atDas Fest findet bei jeder Witterung statt. Kulinarik und Weinverkostung sind kostenlos.  

Um Missverständnisse zu vermeiden, weisen Sie bitte beim Eingang diese Einladung als Eintrittsberechtigung vor.  

Aus Rücksicht auf unsere Nachbarschaft lassen wir das Fest gegen 22 Uhr langsam ausklingen.
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Servicestelle Recht

Juristische Beratung und Betreuung sämtlicher  

Abteilungen sowie individuelle Rechtsberatung von 

Kammermitgliedern beider Kurien

Tätigkeitsschwerpunkte für die Kurie 
angestellte Ärzte und die Kurie  
niedergelassene Ärzte

·  Arbeitsrecht und Dienstrecht – Auslegung und  

Umsetzung der KA-AZG-Novelle 2015

·  Verhandlungen über Gehalt und Arbeitsbedingun-

gen – an den „tirol kliniken“ für alle landesbedienste-

ten ÄrztInnen sowie an den Bezirkskrankenhäusern

·  Gutachterwesen – Beratungen zu steuerrechtlichen 

Fragen (Umsatzsteuer) und Gebührenanspruchsgesetz

·  Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben auf Bundes- und 

Landesebene – Ärztegesetz, Strafrechtsänderungsge-

setz 2015, Novelle Tiroler Krankenanstaltenplan

·  Ärztliches Berufs- und Standesrecht – Aufklärung, 

Schweigepflicht, Dokumentation, ärztliche Koopera-

tionsformen, Haftpflichtversicherung etc. 

·  Patientenrechte – Stellungnahme zu ärztlichen  

Sonderklassegebühren 

·  Ärztehaftung – Beratung von angestellten und  

niedergelassenen ÄrztInnen 

·  Beratung betreffend ärztlichen Tätigkeitsvorbehalt 

Abteilung Wohlfahrtsfonds

·  Sozialversicherungsrechtliche Fragen – Beratung zu 

Mehrfachversicherung in der Pensionsversicherung, 

Weiterarbeiten in der Pension, Krankenversicherung 

usw.; teils in Abstimmung mit TGKK/SVA/BVA/PVA etc. 

·  Satzung des Wohlfahrtsfonds und Beitragsordnung – 

rechtliche Fragestellungen und Stellungnahmen zu 

Entwürfen einer Ärztegesetz-Novelle

Vortragstätigkeit und Publikationen 

· Praxiszurücklegungsseminar 

· Praxisgründungsseminar

·  Turnus Aktiv

·  Artikel für das Mitteilungsblatt der  

Ärztekammer für Tirol

SERVICESTELLE RECHT
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Servicestelle EDV

Neben den geregelten Tätigkeiten 

·  Software-Updates der Serversysteme  

und der Arbeitsstationen

· Back-up

·  laufende Dokumentation (Tagebücher,  

WIKI und EDV-Handbücher)

·  Angebot- und Bestellwesen

·  Support bei Fremdprogrammen (DMS,  

Zeiterfassung)

·  Lehrlingsausbildung in den Bereichen  

Entwicklung, Datenbank, Administration

·  Auswertungen und Statistiken

·  Lizenzverwaltung

·  Wartung und Weiterentwicklung der  

hauseigenen Software (KIS; Standesführung; 

Auswerteprogramm; PrintManager; EventPro; 

Fortbildungskalender etc.)

·  Hilfestellungen für Benutzer

·  Monitoring- und Logfileanalyse

·  regelmäßige Überprüfung der Ausfallsicherheit

wurden noch zusätzlich folgende 
Punkte umgesetzt:

Sicherheit

·  Im Sinne der Datenaufbewahrungsfrist  

wurden ältere Speichermedien auf Basis DLT 

in hardwareunabhängige Formate konvertiert

·  Neukonzeptionierung der Firewall

·  Flächendeckende PKI (Infrastruktur für  

digitale Zertifikate) erstellt

Entwicklung & Konzeption

·  Studie und Einarbeitung zu neuen  

Entwicklungstechnologien

·  Für Umfragen wurde ein System auf  

Token-Basis umgesetzt

·  Für Wahlen (Arbeitszeitregelung) wurde ein 

System mit QR-Code-Reader umgesetzt

·  Fehleranalyse, Ausarbeitung von Vertragsbe-

dingungen, Erstellung eines Leistungskataloges 

und Vorschläge zur Qualitätsverbesserung  

des ÖÄK-Portals

·  Rentenanwartschaft: Umsetzung der  

Satzungsnovelle als Berechnungsoption

·  Wohlfahrtsfonds: umfangreiche Einführung  

der Werktagsregelung

·  Wohlfahrtsfonds: Datenerhebung für das  

finanzmathematische Gutachten

·  Krankengelder: Einarbeitung der Limitierungen

·  Newsletter: personalisierte Mailanhänge (PDF)

·  Standesführung: Verarbeitung Witwenquartal 

und Ablöse der händischen Listen

·  Standesführung: ASV NEU; Verwaltung Zertifikate 

und der neuen Sonderfächerbezeichnungen

Infrastruktur
·  Einrichtung eines neuen Scan-Arbeitsplatzes  

mit neuer Software (Easy)

·  Erweiterung der Druckerfarm  

durch einen weiteren Farblaserdrucker

·  Applikation für Ärzteausweise in Betrieb  

genommen

·  Rechner ohne hohen Rechenbedarf wurden durch 

stromsparende Mini-PCs ersetzt

·  Anbindung der Infrastruktur in das Netz der 

Österreichischen Ärztekammer

Im Jahr 2015 wurde vermehrt an Gemeinschafts-

projekten der ÖÄK teilgenommen. Dabei wurden 

zahlreiche Aufgaben – im Sinne des österreich-

weiten Verbundes – übernommen.

SERVICESTELLE EDV
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DAS KAMMERAMT DER ÄRZTEKAMMER FÜR TIROL

Das Kammeramt der  
Ärztekammer für Tirol

Unsere Beratungszeiten

Persönlich erreichen Sie uns Mo bis Fr von 8.00 bis 

12.30 Uhr sowie Mi von 13.00 bis 17.00 Uhr. Sollte es 

Ihnen möglich sein, bitten wir Sie, einen Termin zu 

vereinbaren. Telefonisch sind wir für Sie von Mo bis 

Do von 8.00 bis 17.00 Uhr und Fr von 8.00 bis 13.00 

Uhr unter 0512/52058-0 erreichbar.

Anschrift: 6020 Innsbruck, Anichstraße 7, 1. Stock

Telefon: 0512/52058-0, Fax -130

kammer@aektirol.at, www.aektirol.at

Infopoint

Ausgabe von Formularen, Listen, „Arzt im Dienst“-

Schild, Broschüren und Foldern, Auskünfte über  

öffentlichen Teil der Ärzteliste, Entgegennahme von 

amtlichen Änderungen bzw. Dokumenten und  

ausständiger Unterlagen, Qualitätsnachweise, Erwerb 

ÖÄK-Diplome, Kleinanzeigen für Mitteilungsblatt, 

Terminauskünfte Veranstaltungen, Honoraranfragen, 

Praxisgründungskredit, EDV-Auswertungen, kassen-

ärztlicher Wochenend- und Feiertagsdienst, Funk-

bereitschaftsdienst IBK-Stadt, Praxisvertretungen, 

Flug reservierungen für Funktionäre, Laborqualitäts-

kontrolle, Mitgliederinformation, Poststelle

·  Nadine SCHÖPF,  

Tel. 0512/52058-120

·  Barbara ETZENBERGER,  

0512/52058-132

·  Isabella SCHRANTZ,  

Tel. 0512/52058-119, Empfang, Praxisvertretungen, 

kassenärztlicher Bereitschaftsdienst, FB-Dienst 

Innsbruck, Laborqualitätskontrolle

Direktion

·  Dr. Günter ATZL,  

Kammeramtsdirektor, Tel. 0512/52058-122

·  Mag. Markus MEYER,  

Tel. 0512/52058-185, Interne Revision,  

Controlling und Prozessmanagement

·  Christa WOLF,  

Tel. 0512/52058-129, Buchhaltung, Reisekosten, 

Lohn verrechnung, Präsidialsekretariat

Abteilung Kurie der  
niedergelassenen Ärzte

Kurie der niedergelassenen Ärzte, Standesführung, 

Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildungsangelegenheiten, 

Notarztwesen, kassen- und privatärztliche Belange, 

Hausapotheken- und Medikamentenangelegenheiten, 

kassenärztliche Wochenend- und Feiertagsdienste, 

Praxisvertretungen, Veranstaltungsorganisation

·  Dr. Johanna SAGMEISTER,  

Abteilungsleiterin, 0512/52058-142

·  Mag. Reinhold PLANK,  

Abteilungsleiter-Stv., Tel. 0512/52058-149,  

Beratung Praxiseröffnung,  

Kassenstellen bewerbungen, Hausapotheken

·  Daniela GARBER,  

Tel. 0512/52058-181, Ärzteliste, Standesführung

·  Christina HAAS,  

Tel. 0512/52058-182, Ärzteliste, Standesführung

·  Larissa JAIS,  

Tel. 0512/52058-124, Ärzteliste, Standesführung

·  Michaela MOSER,  

Tel 0512/52058-131, Fortbildung, Veranstaltungen, 

Notarztwesen, Öffentlichkeitsarbeit

·  Maria PAINER,  

Tel. 0512/52058-141, Kassenstellenbewerbungen, 

Kassenärztliche Stellen- und Bedarfspläne

·  Philipp RADI, BA,  

Tel. 0512/52058-144, Veranstaltungsbetreuung, 

Fortbildungsangelegenheiten, Referatsbelange, 

Terminkoordination für Veranstaltungen im 

Kammeramt

Abteilung Kurie der  
angestellten Ärzte
Kurie der angestellten Ärzte, Spitalsärztebelange, 

postpromotionelle Ausbildung und Arztprüfung, 

Disziplinar- und Schlichtungswesen, Organisation 

spezieller Projekte

·  Mag. Carmen FUCHS,  

Abteilungsleiterin, Tel. 0512/52058-186,  

Rechtliche Belange der Kurie der angestellten Ärzte

·  Mag. Michaela RAUSCHER-SCHÖSSER,  

Abteilungsleiter-Stv., Tel. 0512/52058-180,  

Rechtliche Belange der Kurie der angestellten 

Ärzte, Primar- und Konsiliarärztereferat
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·  Gabriele BOSCAROLLI,  

Tel. 0512/52058-125, postpromotionelle  

Ausbildung, Arztprüfung, Lehrpraxen

·  Nadine FELDER,  

Tel. 0512/52058-160, Schiedsstelle in Arzthaft-

pflichtfragen, postpromotionelle Ausbildung

·  Sabrina HOFMANN,  

Tel. 0512/52058-183, Ärzteliste, Ärzteausweise, 

postpromotionelle Ausbildung

·  Mag. Sabine STRIEDER,  

Tel. 0512/52058-147, Disziplinarkommission

Abteilung Wohlfahrtsfonds

Umlagen- und Beitragsangelegenheiten, Pensions- 

und Leistungsverrechnung, Vermögensverwaltung, 

Verwaltungsausschuss, Versicherungsrahmen ver-

träge, Praxisgründungskredite

·  Mag. Markus SCHMARL,  

Abteilungsleiter, Tel. 0512/52058-163

·  Daniela BRUGGER,  

Abteilungsleiter-Stv., Tel. 0512/52058-140,  

Buchhaltung, Pensionsauszahlungen

·  Sarah AUER,  

Tel. 0512/52058-162, Buchhaltung

·  Gundel KIENPOINTNER-ENNA,  

Tel. 0512/52058-139, Pensionsberechnungen

·  Katharina KRÖSBACHER,  

Tel. 0512/52058-127, Pensionsberechnungen, 

Umlagen- und Beitragsangelegenheiten

·  Mag. Lucas HOCHENEGGER,  

Tel. 0512/52058-165, Pensionsberechnungen, 

Umlagen- und Beitragsangelegenheiten

·  Peter ZÖHRER,  

Tel. 0512/52058-137, Umlagen- und  

Beitragsvorschreibungen

Abteilung Wohlfahrtsfonds –  
Immobilien

·  Mag. Elvira FALCH,  

Abteilungsleiterin, Tel. 0512/52058-128,  

Immobilienverwaltung

·  Ing. Andreas GEISLER,  

Tel. 0512/52058-123, Immobilienverwaltung

Servicestelle Recht

Alle Rechtsfragen, Mitgliederinformation, Begutach-

tung von Gesetzen, Verordnungen und EU-Rechtsakten, 

rechtliche Unterstützung der anderen Abteilungen

·  Mag. Christian FÖGER,  

Abteilungsleiter, Tel. 0512/52058-148

Servicestelle EDV

Ansprechstelle für EDV-Belange, Entwicklung  

und Wartung der eigenen Programme, Konzeption 

EDV-Infrastruktur, Auswertungen und Statistiken, 

Entwicklung und Wartung der Internetpräsenz

·  Konrad HELL,  

Tel. 0512/52058-146, Ansprechpartner für  

EDV-Belange der Ärztekammer für Tirol

·  Florian BALLWEBER,  

Tel. 0512/52058-150, Lehrling

·  Ing. Andreas KRAXNER,  

Tel. 0512/52058-47, Systemadministration

DAS KAMMERAMT DER ÄRZTEKAMMER FÜR TIROL
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www.aektirol.at


